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Beschlussempfehlung 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 16/9520 - wird in der Fassung der 
Beschlüsse des Rechtsausschusses - die sich aus der beigefügten Übersicht ergeben - an-
genommen. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Beschlüsse des Ausschusses 
 

Gesetz zur Neuregelung der Rechtsver-
hältnisse der Richterinnen und Richter 
sowie der Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte im Land Nordrhein-Westfalen 
 

 Gesetz zur Neuregelung der Rechtsver-
hältnisse der Richterinnen und Richter 
sowie der Staatsanwältinnen und Staats-
anwälte im Land Nordrhein-Westfalen 
 

Artikel 1 
Richter- und Staatsanwältegesetz für das 

Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesrichter- und Staatsanwältegesetz 

– LRiStaG) 
 

Inhaltsübersicht 
 

Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 Grundsatz 
§ 2 Anwendungsbereich und Geltung 
 des Beamtenrechts 
§ 3 Richtereid 
§ 4 Altersgrenze 
§ 5 Fehlerhafte Ernennungsurkunde 
§ 6 Ehrenamtliche Richterinnen und 
 Richter 
§ 7 Teilzeitbeschäftigung und Beurlau-
 bung aus familiären Gründen 
§ 8 Beurlaubung aus Arbeitsmarktgrün-
 den 
§ 9 Teilzeitbeschäftigung 
§ 10 Familienpflegezeit 
§ 11 Informationspflicht bei Teilzeitbe-
 schäftigung und Beurlaubung 
§ 12 Benachteiligungsverbot 
§ 13 Fortbildung 
§ 14 Beurteilung 
 

 Artikel 1 
Richter- und Staatsanwältegesetz für das 

Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesrichter- und Staatsanwältegesetz 

– LRiStaG) 
 

Inhaltsübersicht 
 

Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
unverändert 

Teil 2 
Richter- und Staatsanwaltsvertretungen 

 
Kapitel 1 

Gemeinsame Vorschriften für die Rich-
tervertretungen 

 
§ 15 Richterrat und Präsidialrat 
§ 16 Amtszeit 
§ 17 Rechtsstellung der Mitglieder 
§ 18 Ruhen der Mitgliedschaft 
§ 19 Schweigepflicht 

 Teil 2 
Richter- und Staatsanwaltsvertretungen 

 
unverändert 
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§ 20 Information der Richtervertretungen 
§ 21 Beschlussfassung 
§ 22 Vertretung der Dienststelle 
§ 23 Verfahren der Mitbestimmung 
§ 24 Einigungsstelle 
§ 25 Letztentscheidungsrecht 
§ 26 Verfahren der Mitwirkung 
§ 27 Dienstvereinbarungen 
§ 28 Umsetzung von Maßnahmen durch  
 die Dienststelle 
§ 29 Kosten 
§ 30 Rechtsweg 
 

Kapitel 2 
Richter- und Staatsanwaltsrat 

 
Abschnitt 1 
Richterrat 

 
§ 31 Bildung der Richterräte 
§ 32 Zusammensetzung 
§ 33 Wahl der Mitglieder 
§ 34 Wahlvorschläge 
§ 35 Allgemeine Wahlgrundsätze 
§ 36 Wahlvorstand 
§ 37 Wahlordnung 
§ 38 Eintritt der Ersatzmitglieder 
§ 39 Vertretung des Richterrats 
§ 40 Vierteljahresgespräch 
§ 41 Mitbestimmungspflichtige Angele-
 genheiten 
§ 42 Mitwirkungspflichtige Angelegenhei-
 ten 
§ 43 Anhörungspflichtige Angelegenhei-
 ten 
§ 44 Bezirks- und Hauptrichterräte 
§ 45 Beteiligung der Stufenvertretung 
 

Abschnitt 2 
Staatsanwaltsrat 

 
§ 46 Bildung und Zusammensetzung der 
 Staatsanwaltsräte 
§ 47 Geltung der Vorschriften über den 
 Richterrat 
 

  

Abschnitt 3 
Gemeinsame Angelegenheiten 

 
§ 48 Beteiligung an gemeinsamen Ange-
 legenheiten 
§ 49 Gemeinsame Personalversammlung 
§ 50 Einigungsstelle in gemeinsamen 
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 Angelegenheiten 
 

Abschnitt 4 
Geltung des Landespersonalvertre-

tungsgesetzes 
 
§ 51 Geltung des Landespersonalvertre-
 tungsgesetzes 
 

Kapitel 3 
Präsidialrat 

 
§ 52 Bildung 
§ 53 Ordentliche Gerichtsbarkeit 
§ 54 Verwaltungsgerichtsbarkeit 
§ 55 Finanzgerichtsbarkeit 
§ 56 Arbeitsgerichtsbarkeit 
§ 57 Sozialgerichtsbarkeit 
§ 58 Wählbarkeit und Wahlberechtigung 
§ 59 Vorsitz des Präsidialrates 
§ 60 Wahl der weiteren Mitglieder des 
 Präsidialrates 
§ 61 Anzuwendende Wahlvorschriften 
§ 62 Anfechtung der Wahl 
§ 63 Ausscheiden von Mitgliedern 
§ 64 Eintritt der Ersatzmitglieder, Stellver-
 tretung 
§ 65 Aufgaben 

 

  

Teil 3 
Richterdienstgerichte 

 
Kapitel 1 

Errichtung und Zuständigkeit 
 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 66 Errichtung 
§ 67 Zuständigkeit des Dienstgerichts 
§ 68 Zuständigkeit des Dienstgerichtshofs 
§ 69 Mitglieder der Richterdienstgerichte 
§ 70 Verbot der Amtsausübung 
§ 71 Erlöschen und Ruhen des Amtes 
 

Abschnitt 2 
Dienstgericht für Richter 

 
§ 72 Besetzung 
§ 73 Vorsitzende und Vorsitzender sowie 
 ständige Beisitzerin und ständiger 
 Beisitzer 
 

 Teil 3 
Richterdienstgerichte 

 
unverändert 
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§ 74 Nichtständige Beisitzerin und nicht-
 ständiger Beisitzer 
§ 75 Geschäftsverteilung 
 

Abschnitt 3 
Dienstgerichtshof für Richter 

 
§ 76 Besetzung 
 

Kapitel 2 
Disziplinarverfahren gegen Richterinnen 

und Richter 
 
§ 77 Geltung des Landesdisziplinargeset-
 zes 
§ 78 Disziplinarmaßnahmen 
§ 79 Abordnung 
§ 80 Zuständigkeit und Verfahren 
§ 81 Erweiterte Zuständigkeit des Dienst-
 gerichts 
§ 82 Vertreter 
§ 83 Zulässigkeit der Revision 
§ 84 Bekleidung mehrerer Ämter 
§ 85 Richterinnen und Richter auf Probe 
 und kraft Auftrags 
 

Kapitel 3 
Versetzungs- und Prüfungsverfahren 

 
Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 
 
§ 86 Anwendung der Verwaltungsge-
 richtsordnung 
 

Abschnitt 2 
Versetzungsverfahren 

 
§ 87 Einleitung des Verfahrens 
§ 88 Urteilsformel 
 

Abschnitt 3 
Prüfungsverfahren 

 
§ 89 Einleitung des Verfahrens 
§ 90 Versetzung in den Ruhestand wegen 
 Dienstunfähigkeit mit Zustimmung 
§ 91 Versetzung in den Ruhestand wegen 
 Dienstunfähigkeit ohne Zustimmung 
§ 92 Bekleidung mehrerer Ämter 
§ 93 Urteilsformel 
§ 94 Aussetzung von Verfahren 
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§ 95 Kostenentscheidung in besonderen 
 Fällen 

 
Kapitel 4 

Disziplinarverfahren gegen Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte 

 
§ 96 Zuständigkeit der Richterdienstge-
 richte 
§ 97 Nichtständige Beisitzerin und nicht-
 ständiger Beisitzer 
§ 98 Eid der nichtständigen Beisitzerin 
 und des nichtständigen Beisitzers 
§ 99 Disziplinarklage und Revision 
 

Teil 4 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 100 Ermächtigung zum Erlass von 
 Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
§ 101 Anträge auf Hinausschieben der Al-
 tersgrenze 
§ 102 Beginn der ersten gemeinsamen 
 Wahlperiode 
§ 103 Erstmalige Berufung der ehrenamtli-
 chen Richterinnen und Richter 
§ 104 Laufende Beteiligungsverfahren 
 
 
 
 
 
§ 105 Inkrafttreten 
 

 Teil 4 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 100 Ermächtigung zum Erlass von 
 Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
§ 101 Anträge auf Hinausschieben der Al-
 tersgrenze 
§ 102 Beginn der ersten gemeinsamen 
 Wahlperiode 
§ 103 Erstmalige Berufung der ehrenamtli-
 chen Richterinnen und Richter 
§ 104 Laufende Beteiligungsverfahren 
 
In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu  
§ 105 wie folgt gefasst: „Inkrafttreten, Be-
richtspflicht“ 
 
§ 105 Inkrafttreten, Berichtspflicht 
 

Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Grundsatz 
 
Die rechtsprechende Gewalt ist den Richte-
rinnen und Richtern anvertraut. Richterin-
nen und Richter sind unabhängig und nur 
dem Gesetz unterworfen. Sie sprechen 
Recht im Namen des Volkes. Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte garantieren mit 
ihrer Verpflichtung zur Objektivität gesetz-
mäßige und rechtsstaatliche Verfahrensab-
läufe im Strafverfahren. 

 

 Teil 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Grundsatz 
 
unverändert 
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§ 2 
Anwendungsbereich und Geltung des 

Beamtenrechts 
 
(1) Dieses Gesetz gilt für die Berufsrichte-
rinnen und Berufsrichter des Landes. Es gilt 
für ehrenamtliche Richterinnen und Richter 
sowie für Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälte, soweit dies besonders bestimmt ist. 
 
 
(2) Soweit das Deutsche Richtergesetz in 
der Fassung der Bekanntmachung vom  
19. April 1972 (BGBl. I S. 713) in der jeweils 
geltenden Fassung und dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmen, gelten für die 
Rechtsverhältnisse der Richterinnen und 
Richter die Vorschriften für die Beamtinnen 
und Beamten des Landes entsprechend. 
 
(3) Für die Angelegenheiten der Richterin-
nen und Richter treten im Landespersonal-
aus-schuss (§ 95 des Landesbeamtenge-
setzes vom 21. April 2009 (GV. NRW. S. 
224) in der jeweils geltenden Fassung) an 
die Stelle der von den Landesorganisatio-
nen der kommunalen Spitzenverbände zu 
benennenden ordentlichen und stellvertre-
tenden Mitglieder des Landespersonalaus-
schusses je zwei vom Justizministerium zu 
benennende Mitglieder und an die Stelle der 
von den Spitzenorganisationen der zustän-
digen Gewerkschaften im Lande zu benen-
nenden ordentlichen und stellvertretenden 
Mitglieder je sechs von den zuständigen 
Berufsverbänden zu benennende Mitglie-
der. Bei der Benennung sollen die einzelnen 
Gerichtszweige angemessen berücksichtigt 
werden. Die vom Justizministerium und den 
zu-ständigen Berufsverbänden zu benen-
nenden Mitglieder müssen Richterinnen 
oder Richter auf Lebenszeit sein. Vorsitzen-
de Person ist das vom Justizministerium 
bestimmte Mitglied (§ 96 Absatz 6 des Lan-
desbeamtengesetzes). 
 
(4) Der Landespersonalausschuss in der 
Zusammensetzung nach Absatz 3 ist auch 
zu-ständig für die Angelegenheiten der 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. An 
die Stelle von zwei von den zuständigen 
Berufsverbänden zu benennenden Richte-
rinnen oder Richtern treten zwei von den 

 § 2 
Anwendungsbereich und Geltung des 

Beamtenrechts 
 
unverändert 
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zuständigen Berufsverbänden zu benen-
nende Staatsanwältinnen oder Staatsanwäl-
te. 
 

§ 3 
Richtereid 

 
Richterinnen und Richter haben in öffentli-
cher Sitzung eines Gerichts den Richtereid 
nach § 38 des Deutschen Richtergesetzes 
mit der Verpflichtung auf die Landesverfas-
sung zu leis-ten. Die Eidesformel lautet: „Ich 
schwöre, das Richteramt getreu dem 
Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland, getreu der Verfassung für das 
Land Nordrhein-Westfalen und getreu dem 
Gesetz auszuüben, nach bestem Wissen 
und Gewissen ohne Ansehen der Person zu 
urteilen und nur der Wahrheit und Gerech-
tigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe.“ 
Der Eid kann ohne die Worte „so wahr mir 
Gott helfe“ geleistet werden. 
 

 § 3 
Richtereid 

 
unverändert 

§ 4 
Altersgrenze 

 
(1) Für Richterinnen und Richter ist das 
vollendete siebenundsechzigste Lebensjahr 
die Altersgrenze (Regelaltersgrenze). 
 
(2) Richterinnen und Richter auf Lebenszeit 
oder auf Zeit treten mit dem Ende des Mo-
nats in den Ruhestand, in dem sie die Al-
tersgrenze erreichen. Für Richterinnen und 
Richter, die nach dem 31. Dezember 1946 
und vor dem 1. Januar 1964 geboren sind, 
wird die Altersgrenze wie folgt abgesenkt: 
 

Ge-
burts-
jahr 

Absenkung 
um Monate 

Altersgrenze 

  
Jahr Monate 

1947 23 65 1 

1948 22 65 2 

1949 21 65 3 

1950 20 65 4 

1951 19 65 5 

1952 18 65 6 

1953 17 65 7 

1954 16 65 8 

 § 4 
Altersgrenze 

 
unverändert 
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1955 15 65 9 

1956 14 65 10 

1957 13 65 11 

1958 12 66 0 

1959 10 66 2 

1960 8 66 4 

1961 6 66 6 

1962 4 66 8 

1963 2 66 10 
 

 
(3) Auf Antrag wird der Eintritt in den Ruhe-
stand der Richterinnen und Richter, die vor 
Vollendung des siebenundsechzigsten Le-
bensjahres in den Ruhestand eintreten, 
längstens bis zum Ende des Monats hin-
ausgeschoben, in dem sie die Regelalters-
grenze erreichen. Der Antrag ist spätestens 
sechs Monate vor Eintritt in den Ruhestand 
zu stellen. Im Verlängerungszeitraum sind 
Richterinnen und Richter auf Antrag jeder-
zeit in den Ruhestand zu versetzen; die 
beantragte Versetzung kann aus zwingen-
den dienstlichen Gründen um bis zu drei 
Monate hinausgeschoben werden. 
 
(4) Richterinnen und Richter auf Lebenszeit 
sind auf ihren Antrag in den Ruhestand zu 
versetzen 
 
1. frühestens mit Vollendung des dreiund-

sechzigsten Lebensjahres oder 
 
2. als schwerbehinderte Menschen im 

Sinne von § 2 Absatz 2 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilita-
tion und Teilhabe behinderter Men-
schen – (Artikel 1 des Gesetzes vom 
19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046, 1047) in 
der jeweils geltenden Fassung frühes-
tens mit Vollendung des sechzigsten 
Lebensjahres. 

 

  

§ 5 
Fehlerhafte Ernennungsurkunde 

 
Entspricht eine Ernennungsurkunde nicht 
der in § 17 Absatz 3 Satz 1 des Deutschen 
Richtergesetzes vorgeschriebenen Form, so 
liegt eine Ernennung nicht vor. Fehlt bei der 
Begründung des Richterverhältnisses in der 

 § 5 
Fehlerhafte Ernennungsurkunde 

 
unverändert 
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Ernennungsurkunde der Zusatz „auf Le-
benszeit“ oder „auf Probe“, so gilt die Er-
nannte oder der Ernannte als Richterin oder 
Richter auf Probe, fehlt der Zusatz „kraft 
Auftrags“, so gilt die Ernannte oder der Er-
nannte als Richterin oder Richter kraft Auf-
trags; fehlt der Zusatz „auf Zeit“, so gilt die-
ser Mangel als geheilt, wenn die Zeitdauer 
durch Gesetz oder Verordnung bestimmt ist. 
 

§ 6 
Ehrenamtliche Richterinnen und Richter 
 
(1) Für die in das ehrenamtliche Richterver-
hältnis berufenen Richterinnen und Richter 
gelten, soweit bundesrechtlich nichts ande-
res bestimmt ist, die Vorschriften des Lan-
desbeamtengesetzes für Ehrenbeamtinnen 
und Ehrenbeamte entsprechend. 
 
(2) Die in das ehrenamtliche Richterverhält-
nis berufenen Richterinnen und Richter ha-
ben, soweit bundesrechtlich nichts anderes 
bestimmt ist, in öffentlicher Sitzung eines 
Gerichts einen Eid zu leisten. 
 
(3) Die ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richter leisten den Eid, indem sie die Worte 
sprechen: „Ich schwöre, die Pflichten eines 
ehrenamtlichen Richters getreu dem 
Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland, getreu der Verfassung für das 
Land Nordrhein-Westfalen und getreu dem 
Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen 
und Gewissen ohne Ansehen der Person zu 
urteilen und nur der Wahrheit und Gerech-
tigkeit zu dienen, so wahr mir Gott helfe.“ 
Der Eid kann ohne die Worte „so wahr mir 
Gott helfe“ geleistet werden. Ehrenamtliche 
Richterinnen leisten den Eid mit der weibli-
chen Form der Bezeichnung ihres Amtes. 
 
(4) Gibt eine ehrenamtliche Richterin oder 
ein ehrenamtlicher Richter an, dass sie oder 
er aus Glaubens- oder Gewissensgründen 
keinen Eid leisten wolle, so spricht sie oder 
er die Worte: „Ich gelobe, die Pflichten eines 
ehrenamtlichen Richters getreu dem 
Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland, getreu der Verfassung für das 
Land Nordrhein-Westfalen und getreu dem 
Gesetz zu erfüllen, nach bestem Wissen 
und Gewissen ohne Ansehen der Person zu 

 § 6 
Ehrenamtliche Richterinnen und Richter 
 
unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10311 

 
 

12 

urteilen und nur der Wahrheit und Gerech-
tigkeit zu dienen.“ Ehrenamtliche Richterin-
nen leisten das Gelöbnis mit der weiblichen 
Form der Bezeichnung ihres Amtes. Das 
Gelöbnis steht dem Eid gleich. 
 
(5) Gibt eine ehrenamtliche Richterin oder 
ein ehrenamtlicher Richter an, dass sie oder 
er als Mitglied einer Religions- oder Be-
kenntnisgemeinschaft eine Beteuerungs-
formel dieser Gemeinschaft verwenden wol-
le, so kann sie oder er diese dem Eid oder 
dem Gelöbnis anfügen. 
 
(6) Die ehrenamtlichen Richterinnen und 
Richter in der Finanzgerichtsbarkeit leisten 
den Eid dahin, die Pflichten einer ehrenamt-
lichen Richterin oder eines ehrenamtlichen 
Richters getreu dem Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland, getreu der 
Verfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen und getreu dem Gesetz zu erfül-
len, das Steuergeheimnis zu wahren, nach 
bestem Wissen und Gewissen ohne Anse-
hen der Person zu urteilen und nur der 
Wahrheit und Gerechtigkeit zu dienen. Dies 
gilt für das Gelöbnis entsprechend. 
 

§ 7 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 

aus familiären Gründen 
 
(1) Richterinnen und Richtern ist auf Antrag 
 
1. Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte des 

regelmäßigen Dienstes oder 
 
2. ein Urlaub ohne Dienstbezüge bis zur 

Dauer von drei Jahren mit der Möglich-
keit der Verlängerung 

 
zu bewilligen, wenn sie mindestens ein Kind 
unter achtzehn Jahren oder eine oder einen 
nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftige 
sonstige Angehörige oder pflegebedürftigen 
sonstigen Angehörigen tatsächlich betreuen 
oder pflegen. 
 
(2) Die Dauer des Urlaubs im Sinne des 
Absatzes 1 darf auch in Verbindung mit 
Urlaub nach § 8 Absatz 1 zwölf Jahre nicht 
überschreiten. Der Antrag auf Verlängerung 
einer Teilzeitbeschäftigung oder eines Ur-

 § 7 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 

aus familiären Gründen 
 

(1) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) unverändert 
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laubs ist spätestens sechs Monate vor Ab-
lauf der genehmigten Freistellung zu stellen. 
 
 
(3) Anträge nach Absatz 1 sind nur zu ge-
nehmigen, wenn die Richterin oder der 
Richter zugleich zustimmt, in den Fällen der 
Nummer 1 mit Beginn oder bei Änderung 
der Teilzeitbeschäftigung und beim Über-
gang zur Vollzeitbeschäftigung oder in den 
Fällen der Nummer 2 nach Rückkehr aus 
dem Urlaub auch in einem anderen Gericht 
desselben Gerichtszweiges verwendet zu 
werden. 
 
 
 
 
 
 
(4) Während einer Freistellung vom Dienst 
nach Absatz 1 dürfen nur solche Nebentä-
tigkeiten genehmigt werden, die dem Zweck 
der Freistellung nicht zuwiderlaufen. 
 
(5) Über eine Änderung des Umfangs der 
Teilzeitbeschäftigung oder den Übergang 
zur Vollzeitbeschäftigung während der Dau-
er des Bewilligungszeitraumes entscheidet 
auf Antrag die dienstvorgesetzte Stelle. Sie 
soll in besonderen Härtefällen eine Ände-
rung des Umfangs der Teilzeitbeschäftigung 
oder den Übergang zur Vollzeitbeschäfti-
gung zulassen, wenn der Richterin oder 
dem Richter die Teilzeitbeschäftigung im 
bisherigen Umfang nicht zugemutet werden 
kann. Die dienstvorgesetzte Stelle kann in 
besonderen Härtefällen eine Rückkehr aus 
dem Urlaub zulassen, wenn der Richterin 
oder dem Richter eine Fortsetzung des Ur-
laubs nicht zugemutet werden kann. Absatz 
2 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
(6) Während der Dauer des Urlaubs nach 
Absatz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Ab-
satz 2 Satz 1 besteht Anspruch auf Leistun-
gen der Krankheitsfürsorge in entsprechen-
der Anwendung der Beihilferegelungen für 
Richterinnen und Richter mit Dienstbezü-
gen. Dies gilt nicht, wenn die Richterin oder 
der Richter berücksichtigungsfähiger Ange-
höriger eines Beihilfeberechtigten wird oder 
Anspruch auf Familienversicherung nach § 

 
 
§ 7 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
 
(3) Anträge nach Absatz 1 sind nur zu ge-
nehmigen, wenn die Richterin oder der 
Richter zugleich zustimmt, in den Fällen der 
Nummer 1 mit Beginn oder bei Änderung 
der Teilzeitbeschäftigung und beim Über-
gang zur Vollzeitbeschäftigung oder in den 
Fällen der Nummer 2 nach Rückkehr aus 
dem Urlaub auch in einem anderen Gericht 
desselben Gerichtszweiges verwendet zu 
werden. Bei der Entscheidung über die 
Verwendung der Richterin oder des Rich-
ters in einem anderen Gericht desselben 
Gerichtszweigs sind die persönlichen und 
familiären Belange der Richterin oder des 
Richters zu berücksichtigen. 
 
(4) unverändert 
 
 
 
 
(5) unverändert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) unverändert 
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10 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – 
Gesetzliche Krankenversicherung – (Artikel 
1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, 
BGBl. I S. 2477, 2482) in der jeweils gelten-
den Fassung hat. 

§ 8 
Beurlaubung aus Arbeitsmarktgründen 

 
(1) Richterinnen und Richtern ist in der Ar-
beitsmarktsituation, in der ein außerge-
wöhnlicher Bewerberüberhang besteht und 
deshalb ein dringendes öffentliches Interes-
se daran gegeben ist, verstärkt Bewerberin-
nen und Bewerber im öffentlichen Dienst zu 
beschäftigen, 
 
1. auf Antrag Urlaub ohne Dienstbezüge 

bis zur Dauer von insgesamt sechs Jah-
ren, mindestens von einem Jahr, oder 

 
2. nach Vollendung des fünfundfünfzigsten 

Lebensjahres auf Antrag, der sich auf 
die Dauer bis zum Beginn des Ruhe-
standes erstrecken muss, Urlaub ohne 
Dienstbezüge 

 
zu bewilligen. 
 
 
(2) Einem Antrag nach Absatz 1 darf nur 
entsprochen werden, wenn 
 
1. zwingende dienstliche Gründe nicht 

entgegenstehen, 
 
2. die Richterin oder der Richter zugleich 

zustimmt, nach Rückkehr aus dem Ur-
laub auch in einem anderen Richteramt 
verwendet zu werden, und 

 
3. die Richterin oder der Richter erklärt, 

während der Dauer des Bewilligungs-
zeitraumes auf die Ausübung entgeltli-
cher Nebentätigkeiten zu verzichten 
und entgeltliche Tätigkeiten nach § 2 
Absatz 2 dieses Gesetzes in Verbin-
dung mit § 51 des Landesbeamtenge-
setzes nur in dem Umfang auszuüben, 
wie er sie bei Vollzeitbeschäftigung oh-
ne Verletzung dienstlicher Pflichten 
ausüben könnte. 

 
 

 § 8 
Beurlaubung aus Arbeitsmarktgründen 

 
unverändert 
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Wird die Verpflichtung nach Satz 1 Nummer 
3 schuldhaft verletzt, ist die Bewilligung zu 
widerrufen. Trotz der Erklärung der Richte-
rin oder des Richters nach Satz 1 Nummer 
3 dürfen Nebentätigkeiten genehmigt wer-
den, soweit sie dem Zweck der Bewilligung 
des Urlaubs nicht zuwiderlaufen. § 7 Absatz 
5 Satz 3 gilt entsprechend. 
 
(3) Die Dauer des Urlaubs im Sinne des 
Absatzes 1 darf auch in Verbindung mit 
Urlaub nach § 7 Absatz 1 zwölf Jahre nicht 
überschreiten. Im Falle des Absatzes 1 
Nummer 2 findet Satz 1 keine Anwendung, 
wenn es der Richterin oder dem Richter 
nicht mehr zuzumuten ist, zu einer Voll- 
oder Teilzeitbeschäftigung zurückzukehren. 
 

§ 9 
Teilzeitbeschäftigung 

 
(1) Richterinnen und Richtern ist auf Antrag 
Teilzeitbeschäftigung bis zur Hälfte des re-
gelmäßigen Dienstes und bis zur jeweils 
beantragten Dauer zu bewilligen. 
 
(2) Einem Antrag nach Absatz 1 darf nur 
entsprochen werden, wenn 
 
1. das Aufgabengebiet des richterlichen 

Amtes Teilzeitbeschäftigung zulässt, 
2. zwingende dienstliche Gründe nicht 

entgegenstehen, 
 
3. die Richterin oder der Richter zugleich 

zustimmt, mit Beginn oder bei Änderung 
der Teilzeitbeschäftigung und beim 
Übergang zur Vollzeitbeschäftigung 
auch in einem an-deren Richteramt 
desselben  
Gerichtszweiges verwendet zu werden, 
und 

 
4. die Richterin oder der Richter sich ver-

pflichtet, während der Dauer des Bewil-
ligungszeitraumes außerhalb des Rich-
terverhältnisses berufliche Verpflichtun-
gen nur in dem Umfang einzugehen, in 
dem nach § 2 Absatz 2 in Verbindung 
mit den §§ 48 bis 58 des Landesbeam-
tengesetzes und § 41 des Beamtensta-
tusgesetzes vom 17. Juni 2008 (BGBl. I 
S. 1010) in der jeweils geltenden Fas-

 § 9 
Teilzeitbeschäftigung 

 
unverändert 
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sung Richterinnen und Richtern die 
Aus-übung von Nebentätigkeiten ge-
stattet ist. 

 
Ausnahmen von der Verpflichtung nach 
Satz 1 Nummer 4 sind nur zulässig, soweit 
dies mit dem Richterverhältnis vereinbar ist. 
§ 2 Absatz 2 in Verbindung mit § 49 Absatz 
2 Satz 3 des Landesbeamtengesetzes gilt 
mit der Maßgabe, dass vom regelmäßigen 
Dienst ohne Rück-sicht auf die Bewilligung 
von Teilzeitbeschäftigung auszugehen ist. 
Wird die Verpflichtung nach Satz 1 Nummer 
4 schuldhaft verletzt, ist die Bewilligung zu 
widerrufen. 
 
(3) Teilzeitbeschäftigung nach Absatz 1 ist 
auf Antrag auch in der Weise zu bewilligen, 
dass der Richterin oder dem Richter gestat-
tet wird, für die Dauer von drei bis sieben 
Jahren die Dienstzeit auf zwei Drittel bis 
sechs Siebtel des regelmäßigen Dienstes 
mit der Maßgabe zu ermäßigen, dass sie 
oder er zwei bis sechs Jahre voll beschäftigt 
und anschließend ein ganzes Jahr voll vom 
Dienst freigestellt wird. Satz 1 gilt entspre-
chend für die Fälle, in denen die angestreb-
te volle Freistellung weniger als ein Jahr 
betragen soll oder in denen der Richterin 
oder dem Richter bereits eine Teilzeitbe-
schäftigung nach Absatz 1 bewilligt worden 
ist. 
 
(4) § 7 Absatz 5 Satz 1 und 2 gilt entspre-
chend. 

§ 10 
Familienpflegezeit 

 
(1) Richterinnen und Richtern mit Dienstbe-
zügen, die eine pflegebedürftige nahe An-
gehörige oder einen pflegebedürftigen na-
hen Angehörigen in häuslicher Umgebung 
pflegen, ist auf Antrag Familienpflegezeit in 
der Form von Familienpflegeteilzeit zu be-
willigen, wenn zwingende dienstliche Grün-
de nicht entgegenstehen. Die Familienpfle-
geteilzeit wird als Teilzeitbeschäftigung in 
der Weise bewilligt, dass die Richterinnen 
und Richter ihren tatsächlichen Dienst wäh-
rend der Pflegephase bis zu längstens 24 
Monaten um den Anteil des reduzierten 
Dienstes ermäßigen, welcher nach Beendi-
gung der Pflegephase in der ebenso langen 

 § 10 
Familienpflegezeit 

 
unverändert 
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Nachpflegephase erbracht wird. Der Dienst 
in der Pflegephase muss mindestens 30 
Prozent des regelmäßigen Dienstes betra-
gen. Die Bewilligung der Familienpflegeteil-
zeit ist mit einem Widerrufsvorbehalt für die 
Fälle des Absatzes 7 Satz 1 zu versehen. 
(2) Die Pflegephase der Familienpflegeteil-
zeit ist nur für einen einzigen zusammen-
hängenden Zeitabschnitt zu bewilligen. Eine 
nachträgliche Verlängerung der Pflegepha-
se auf bis zu 24 Monate ist möglich. Fami-
lienpflegeteilzeit kann auch von mehreren 
Personen, die die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 erfüllen, anteilig oder parallel 
wahrgenommen werden. Für dieselbe pfle-
gebedürftige Person kann eine weitere Fa-
milienpflegezeit der Richterin oder des Rich-
ters erst für die Zeit nach Beendigung der 
Nachpflegephase bewilligt werden. 
 
(3) Durch die Inanspruchnahme der Fami-
lienpflegeteilzeit bleiben andere Regelun-
gen zur Freistellung, Beurlaubung und Teil-
zeitbeschäftigung nach diesem Gesetz un-
berührt. Eine Bewilligung einer Jahresfrei-
stellung nach § 9 Absatz 3 darf erst nach 
vollständiger Beendigung der Familienpfle-
geteilzeit erfolgen. 
 
(4) Die Pflegephase der Familienpflegeteil-
zeit endet mit dem Ablauf des zweiten Mo-
nats, der auf das Ende der häuslichen Pfle-
gesituation folgt, spätestens jedoch nach 24 
Monaten. Die Beendigung der häuslichen 
Pflege ist der dienstvorgesetzten Stelle un-
verzüglich mitzuteilen. Die Familienpflege-
teilzeit endet, nachdem die zu erbringende 
Dienstleistung in der Nachpflegephase voll-
ständig geleistet wurde. Eine Bewilligung 
darf nur erfolgen, wenn eine vollständige 
Ableistung der Dienstleistung vor Beginn 
des Ruhestandes möglich ist. 
 
(5) Die Pflegebedürftigkeit der oder des 
Angehörigen ist entsprechend § 2a Absatz 
4 des Familienpflegezeitgesetzes vom 6. 
Dezember 2011 (BGBl. I S. 2564) in der 
jeweils geltenden Fassung nachzuweisen. 
Soweit Kosten für die ärztliche Bescheini-
gung entstehen, werden sie vom Dienst-
herrn übernommen. § 7 Absatz 3 und 4 des 
Pflegezeitgesetzes vom 28. Mai 2008 
(BGBl. I S. 874, 896) in der jeweils gelten-
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den Fassung gilt entsprechend. 
 
(6) Während der Familienpflegeteilzeit darf 
die Entlassung von Richterinnen und Rich-
tern auf Probe oder kraft Auftrags gegen 
ihren Willen nur ausgesprochen werden, 
wenn ein Sachverhalt vorliegt, bei dem 
Richterinnen und Richter auf Lebenszeit 
aus dem Dienst zu entfernen wären. Die §§ 
21 und 24 des Deutschen Richtergesetzes 
bleiben unberührt. 
 
(7) Treten während des Bewilligungszeit-
raums der Familienpflegeteilzeit Umstände 
ein, welche die vorgesehene Abwicklung 
unmöglich machen, so ist sie mit Wirkung 
für die Vergangenheit zu widerrufen  
 
1. bei Beendigung des Richterverhältnis-

ses im Sinne des § 21 des Beamtensta-
tusgesetzes, 

 
2. bei Dienstherrnwechsel oder 
 
3. in besonderen Härtefällen, wenn der 

Richterin oder dem Richter die Fortset-
zung der Teilzeitbeschäftigung nicht 
mehr zuzumuten ist. 

 
Gleichzeitig mit dem Widerruf wird der 
Dienstleistungsstatus entsprechend der 
nach dem Modell zu erbringenden Dienst-
leistung festgesetzt. Zuviel gezahlte Bezüge 
sind von den Richterinnen und Richtern 
zurückzuzahlen. Dies gilt nicht für die über-
zahlten Bezüge des Zeitraums der Pflege-
phase, soweit er bereits in der Nachpflege-
phase ausgeglichen wurde.  
§ 12 des Übergeleiteten Besoldungsgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom  
16. Mai 2013 (GV. NRW. S. 234) in der je-
weils geltenden Fassung bleibt unberührt. 
 

§ 11 
Informationspflicht bei Teilzeitbeschäfti-

gung und Beurlaubung 
 
Wird Teilzeitbeschäftigung beantragt, sind 
die Richterinnen und Richter auf die Folgen 
ermäßigter Arbeitszeit hinzuweisen, insbe-
sondere auf die Folgen für Ansprüche auf 
Grund dienstrechtlicher Regelungen. Glei-
ches gilt, wenn eine langfristige Beurlau-

 § 11 
Informationspflicht bei Teilzeitbeschäfti-

gung und Beurlaubung 
 

unverändert 
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bung beantragt wird. 
 

§ 12 
Benachteiligungsverbot 

 
Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung 
nach den §§ 7, 9 oder 10 dürfen das berufli-
che Fort-kommen nicht beeinträchtigen. 
Eine unterschiedliche Behandlung von Rich-
terinnen und Richtern mit Teilzeitbeschäfti-
gung gegenüber Richterinnen und Richtern 
mit Vollzeitbeschäftigung ist nur zulässig, 
wenn zwingende sachliche Gründe sie 
rechtfertigen. 

 

 § 12 
Benachteiligungsverbot 

 
unverändert 

§ 13 
Fortbildung 

 
Richterinnen und Richter sowie Staatsan-
wältinnen und Staatsanwälte sind verpflich-
tet, sich fortzubilden. Die dienstliche Fortbil-
dung ist vom Dienstherrn durch geeignete 
Maßnahmen zu fördern. 

 

 § 13 
Fortbildung 

 
unverändert 

§ 14 
Beurteilung 

 
(1) Eignung, Befähigung und fachliche Leis-
tung der Richterinnen und Richter sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sollen 
in regelmäßigen Zeitabständen sowie aus 
Anlass von der dienstvorgesetzten Stelle 
dienstlich beurteilt werden. Richterinnen 
und Richter auf Probe sind spätestens 18 
Monate nach Beginn und unmittelbar vor 
Ablauf der Probezeit, Richterinnen und 
Richter kraft Auftrags spätestens vor der 
Lebenszeiternennung zu beurteilen. Bei der 
Beurteilung von Richterinnen und Richtern 
sind die sich aus § 26 Absatz 1 und 2 des 
Deutschen Richtergesetzes ergebenen Be-
schränkungen zu beachten. 
 
(2) Die Beurteilungen schließen mit einem 
Gesamturteil ab. 
 
(3) Der oder dem zu Beurteilenden ist der 
Entwurf der beabsichtigten Beurteilung zur 
Kenntnis zu bringen und Gelegenheit zur 
mündlichen Erörterung der in Aussicht ge-
nommenen Beurteilung zu geben. Dies gilt 
auch für die Überbeurteilung, es sei denn, 
es ist keine Abweichung beabsichtigt oder 

 § 14 
Beurteilung 

 
unverändert 
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eine Abweichung dient ausschließlich der 
Herstellung eines einheitlichen Beurtei-
lungsmaßstabes. In dem Gespräch soll das 
Leistungs-, Befähigungs- und Entwick-
lungsbild, das die oder der Beurteilende zur 
Grundlage der Beurteilung machen will, mit 
der eigenen Einschätzung der oder des zu 
Beurteilenden abgeglichen und die Möglich-
keit gegeben werden, die aus ihrer oder 
seiner Sicht für die Beurteilung wichtigen 
Punkte darzulegen. Dabei sind die Beurtei-
lungsgrundlagen auf Wunsch offenzulegen. 
 
(4) Die Beurteilungen sind zu den Personal-
akten der Beurteilten zu nehmen. Vor Auf-
nahme in die Personalakte ist die Beurtei-
lung zu eröffnen und den Beurteilten Gele-
genheit zu geben, die Beurteilung mit der 
dienstvorgesetzten Stelle zu besprechen. 
Eine Gegenäußerung der oder des Beurteil-
ten ist zu den Personalakten zu nehmen. 
 
(5) Das Justizministerium bestimmt die 
Zeitabstände der Beurteilungen, die Beurtei-
lungsanlässe und die Einzelheiten des Be-
urteilungsverfahrens. 
 

Teil 2 
Richter- und Staatsanwaltsvertretungen 

 
Kapitel 1 

Gemeinsame Vorschriften für die Rich-
tervertretungen 

 
§ 15 

Richterrat und Präsidialrat 
 
Als Richtervertretungen werden errichtet 
 
1. Richterräte für die Beteiligung an Per-

sonalangelegenheiten, bei denen nicht 
der Präsidialrat mitzubestimmen hat, 
sowie allgemeinen und sozialen Ange-
legenheiten, 

 
2. Präsidialräte für die Beteiligung bei der 

Übertragung eines Richteramtes mit 
höherem Endgrundgehalt als dem eines 
Eingangsamts und der Versetzung ei-
ner Richterin oder eines Richters in ei-
nem Amt mit höherem Endgrundgehalt 
als dem eines Eingangsamts. 

 

 Teil 2 
Richter- und Staatsanwaltsvertretungen 

 
Kapitel 1 

Gemeinsame Vorschriften für die Rich-
tervertretungen 

 
§ 15 

Richterrat und Präsidialrat 
 
unverändert 
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Richtervertretungen sind nicht zu beteiligen 
in Angelegenheiten, in denen das Präsidium 
entscheidet. 
 

§ 16 
Amtszeit 

 
(1) Die Amtszeit der Richtervertretungen 
beträgt vier Jahre; sie beginnt und endet mit 
der jeweiligen Wahlperiode. 
 
(2) Nach Ablauf der Amtszeit führen die 
Richtervertretungen ihre Geschäfte weiter, 
bis die neu gewählte Richtervertretung zu 
ihrer ersten Sitzung zusammengetreten ist. 

 

 § 16 
Amtszeit 

 
unverändert 

§ 17 
Rechtsstellung der Mitglieder 

 
(1) Die Mitgliedschaft in der Richtervertre-
tung ist ein Ehrenamt. 
 
(2) Die Mitglieder dürfen in der Ausübung 
ihrer Befugnisse nicht behindert und wegen 
ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder be-
günstigt werden. 
 
(3) Die Mitglieder sind von ihrer dienstlichen 
Tätigkeit freizustellen, soweit es zur ord-
nungsgemäßen Durchführung der Aufgaben 
der Richtervertretung erforderlich ist. 
 
(4) Für die Mitglieder gilt § 42 Absatz 6 des 
Landespersonalvertretungsgesetzes vom  
3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514) in 
der jeweils geltenden Fassung entspre-
chend. 
 

 § 17 
Rechtsstellung der Mitglieder 

 
unverändert 

§ 18 
Ruhen der Mitgliedschaft 

 
Solange einem Mitglied der Richtervertre-
tung die Führung seiner Amtsgeschäfte 
vorläufig untersagt worden oder es vorläufig 
des Dienstes enthoben ist, ruht dessen Mit-
gliedschaft. 

 

 § 18 
Ruhen der Mitgliedschaft 

 
unverändert 

§ 19 
Schweigepflicht 

 
(1) Die Mitglieder haben, auch nach dem 
Ausscheiden aus der Richtervertretung, 
über dienstliche Angelegenheiten, die ihnen 

 § 19 
Schweigepflicht 

 
unverändert 
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aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Richterver-
tretung bekanntgeworden sind, Stillschwei-
gen zu bewahren. Die Schweigepflicht be-
steht nicht gegenüber den übrigen Mitglie-
dern der Richtervertretung und der oder 
dem von einer Maßnahme in Personalange-
legenheiten unmittelbar erfassten Richterin 
oder Richter sowie für Angelegenheiten, die 
offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach 
keiner Geheimhaltung bedürfen. Die 
Schweigepflicht entfällt ferner in den Verfah-
ren nach den §§ 23 bis 26 und  
§ 45 Absatz 2 und 3 zwischen den dort be-
zeichneten Stellen. 
 
(2) Für die Mitglieder des Richterrats entfällt 
die Schweigepflicht auch gegenüber den 
Dienststellen und Richterräten, die der Rich-
terrat im Rahmen seiner Befugnisse anruft. 

 
§ 20 

Information der Richtervertretungen 
 
(1) Die Richtervertretungen sind zur Durch-
führung ihrer Aufgaben rechtzeitig und um-
fassend zu unterrichten. Ihnen sind die da-
für erforderlichen Unterlagen vorzulegen. 
 
(2) Bei Einstellungen sind ihnen auf Verlan-
gen die Unterlagen aller Bewerberinnen und 
Bewerber vorzulegen. An Gesprächen, die 
im Rahmen geregelter oder auf Übung be-
ruhen-der Vorstellungsverfahren zur Aus-
wahl unter mehreren Bewerberinnen und 
Bewerbern von der Dienststelle geführt 
werden, kann ein Mitglied der zu beteiligen-
den Richtervertretung teilnehmen. 
 
(3) Personalakten oder Sammlungen von 
Personaldaten dürfen ebenso wie Beset-
zungs-berichte und Besetzungsvoten nur 
mit Zustimmung der Richterin oder des 
Richters vorgelegt werden. Dies gilt nicht für 
listenmäßig aufgeführte Personaldaten, die 
regelmäßig Entscheidungsgrundlage in be-
teiligungspflichtigen Angelegenheiten sind. 
(4) Vor Organisationsentscheidungen der 
Dienststelle, die beteiligungspflichtige Maß-
nahmen zur Folge haben, ist die Richterver-
tretung frühzeitig und fortlaufend zu infor-
mieren. An Arbeitsgruppen, die der Vorbe-
reitung derartiger Entscheidungen dienen, 
kann die Richtervertretung beratend teil-

 § 20 
Information der Richtervertretungen 

 
unverändert 
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nehmen. 
 
(5) Dienstliche Beurteilungen sind auf Ver-
langen der Richterin oder des Richters der 
Richtervertretung zur Kenntnis zu bringen. 
 
(6) Ein Mitglied der Richtervertretung kann 
auf Wunsch der Richterin oder des Richters 
an Besprechungen mit entscheidungsbefug-
ten Personen der Dienststelle teilnehmen, 
soweit dabei beteiligungspflichtige Angele-
genheiten berührt werden.  
 
(7) Die Einhaltung des Datenschutzes ob-
liegt der Richtervertretung. Der Dienststelle 
sind die getroffenen Maßnahmen mitzutei-
len. 

 
§ 21 

Beschlussfassung 
 
(1) Die Beschlüsse der Richtervertretung 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit der 
anwesenden oder sich bei einer Beschluss-
fassung im Umlaufverfahren an der Ab-
stimmung beteiligenden Mitglieder gefasst. 
Stimmenthaltungen bleiben bei der Ermitt-
lung der Mehrheit außer Betracht. Bei 
Stimmengleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 
 
(2) Die Richtervertretung ist nur beschluss-
fähig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mit-
glieder anwesend ist oder sich an der Be-
schlussfassung im Umlaufverfahren betei-
ligt. Bei der Beschlussfassung im Umlauf-
verfahren müssen sämtliche Mitglieder Ge-
legenheit zur Stimmabgabe erhalten. Stell-
vertretung durch Ersatzmitglieder ist zuläs-
sig. 
 
(3) Die Richtervertretung gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Die Geschäftsordnung ent-
hält Bestimmungen über die Geschäftsfüh-
rung und die Beschlussfassung. Die Rich-
tervertretung kann in der Geschäftsordnung 
weitere Regelungen treffen. Sie bringt die 
Geschäftsordnung der Dienststelle zur 
Kenntnis. 
 

 § 21 
Beschlussfassung 

 
unverändert 

§ 22 
Vertretung der Dienststelle 

 
(1) Für die Dienststelle handelt ihre Leiterin 

 § 22 
Vertretung der Dienststelle 

 
unverändert 
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oder ihr Leiter. Sie oder er kann sich durch 
ihre oder seine ständige Vertretung oder 
durch die Leiterin oder den Leiter der für 
Personalangelegenheiten zuständigen Ab-
teilung oder des für Personalangelegenhei-
ten zuständigen Dezernats vertreten lassen, 
soweit diese oder dieser entscheidungsbe-
fugt ist. Das Gleiche gilt für sonstige Beauf-
tragte, sofern die Richtervertretung sich mit 
dieser Beauftragung ein-verstanden erklärt. 
 
(2) Abweichend von Absatz 1 ist bei verfah-
renseinleitenden Maßnahmen und bei ande-
ren schriftlichen Äußerungen der Dienststel-
le gegenüber der Richtervertretung unab-
hängig von dem jeweiligen Stand des Ver-
fahrens auch eine Vertretung entsprechend 
der geschäftsordnungsmäßig allgemein 
oder im Einzelfall erteilten Zeichnungsbe-
fugnis zulässig. Die Dienststelle hat der 
Richtervertretung die Zeichnungsbefugten 
namentlich zu benennen. 

 
§ 23 

Verfahren der Mitbestimmung 
 
(1) Soweit eine Maßnahme der Mitbestim-
mung einer Richtervertretung unterliegt, 
kann sie nur mit ihrer Zustimmung getroffen 
werden. Eine Maßnahme im Sinne des Sat-
zes 1 liegt bereits dann vor, wenn durch 
eine Handlung eine mitbestimmungspflichti-
ge Maßnahme vor-weggenommen oder 
festgelegt wird. 
 
(2) Die Dienststelle unterrichtet die Richter-
vertretung von der beabsichtigten Maßnah-
me und beantragt ihre Zustimmung. Die 
Richtervertretung kann verlangen, dass die 
Dienststelle die beabsichtigte Maßnahme 
begründet; die Richtervertretung kann au-
ßer in Personalangelegenheiten auch eine 
schriftliche Begründung verlangen. Der Be-
schluss der Richtervertretung über die be-
antragte Zustimmung ist der Dienststelle 
innerhalb von zwei Wochen mitzuteilen; in 
dringenden Fällen kann die Dienststelle 
diese Frist auf eine Woche verkürzen. In 
den Fällen des § 35 Absatz 3 in Verbindung 
mit Absatz 1 und 2 des Landespersonalver-
tretungsgesetzes und des § 48 Absatz 5 
verlängert sich die Frist um eine Woche. Die 
Maßnahme gilt als gebilligt, wenn nicht die 

 § 23 
Verfahren der Mitbestimmung 

 
unverändert 
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Richtervertretung innerhalb der genannten 
Frist die Zustimmung unter Angabe der 
Gründe schriftlich verweigert. 
 
(3) Sofern die Richtervertretung beabsich-
tigt, der Maßnahme nicht zuzustimmen, hat 
sie dies nach Zugang des Antrags innerhalb 
der Fristen des Absatzes 2 Satz 3 oder Satz 
4 der Dienststelle mitzuteilen. In diesen Fäl-
len ist die Maßnahme mit dem Ziel einer 
Verständigung zwischen der Dienststelle 
und der Richtervertretung innerhalb von 
zwei Wochen zu erörtern. Die Frist kann im 
Einvernehmen zwischen der Dienststelle 
und der Richtervertretung verlängert wer-
den. In dringenden Fällen kann die Dienst-
stelle verlangen, dass die Erörterung inner-
halb einer Frist von einer Woche durchzu-
führen ist. In den Fällen einer Erörterung 
beginnt die Frist des Absatzes 2 Satz 3 und 
4 mit dem Tag der Erörterung. Absatz 2 
Satz 5 gilt entsprechend. Die Dienststelle ist 
berechtigt, zu der Erörterung für Personal- 
und Organisationsangelegenheiten zustän-
dige Bedienstete hinzuzuziehen. Soweit 
Beschwerden oder Behauptungen tatsächli-
cher Art vorgetragen werden, die für eine 
Richterin oder einen Richter ungünstig sind 
oder ihr oder ihm nachteilig werden können, 
ist der Richterin oder dem Richter Gelegen-
heit zur Äußerung zu geben; die Äußerung 
ist aktenkundig zu machen. 
 
(4) Im Rahmen ihrer Aufgaben nach § 41 
kann die Richtervertretung in allen personel-
len, sozialen, organisatorischen und sonsti-
gen innerdienstlichen Angelegenheiten 
Maßnahmen bei der Dienststelle beantra-
gen, welche die Richterinnen und Richter 
der Dienststelle insgesamt oder einzelne 
Richterinnen und Richter betreffen oder sich 
auf sie auswirken. Die Richtervertretung hat 
die Maßnahme schriftlich vorzuschlagen 
und zu begründen. Die Entscheidung über 
ihren Vorschlag ist der Richtervertretung 
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang 
des Vorschlags bei der Dienststelle mitzu-
teilen. Sofern beabsichtigt ist, dem Vor-
schlag nicht zu entsprechen, hat die Dienst-
stelle dies innerhalb der Frist des Satzes 3 
nach Zugang des Vorschlags der Richter-
vertretung mitzuteilen; in diesen Fällen gilt 
Absatz 3 Satz 2 bis 5 entsprechend. Bei 
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einer Ablehnung des Vorschlags sind die 
Gründe anzugeben. 
 
(5) Kommt eine Einigung über eine von der 
Dienststelle beabsichtigte Maßnahme nicht 
zustande, so kann sie innerhalb von zwei 
Wochen die Angelegenheit der im Verwal-
tungs-aufbau übergeordneten Stelle, bei der 
eine Stufenvertretung besteht, vorlegen. Für 
das Stufenverfahren gelten die Absätze 2 
und 3 entsprechend. Kommt eine Einigung 
über eine von der Richtervertretung bean-
tragte Maßnahme nicht zustande oder trifft 
die Dienststelle inner-halb der in Absatz 4 
Satz 3 genannten Frist keine Entscheidung, 
so kann die Richtervertretung innerhalb von 
zwei Wochen nach Ablauf der in Absatz 3 
genannten Frist die Angelegenheit der Stu-
fenvertretung, die bei der im Verwaltungs-
aufbau übergeordneten Stelle besteht, vor-
legen. Für das Stufenverfahren gilt Absatz 4 
entsprechend. Die Dienststelle und die 
Richtervertretung unterrichten sich gegen-
seitig, wenn sie die Angelegenheit der 
übergeordneten Stelle oder der bei ihr be-
stehenden Stufenvertretung vorlegen. 
 
(6) Bei Anträgen der Richtervertretung nach 
Absatz 4, die Maßnahmen nach § 41 Ab-
satz 1 zum Gegenstand haben, entscheidet 
das Justizministerium endgültig. 
 
(7) Ergibt sich bei Maßnahmen, die von der 
Dienststelle beabsichtigt sind, und bei den 
von der Richtervertretung beantragten 
Maßnahmen, die nach § 41 Absatz 2 bis 4 
seiner Mitbestimmung unterliegen, zwi-
schen dem Justizministerium und der dort 
bestehenden zuständigen Richtervertretung 
keine Einigung, so entscheidet auf Antrag 
der Dienststelle oder der Richtervertretung 
die Einigungsstelle (§ 24). Die Richtervertre-
tung kann die Entscheidung der Einigungs-
stelle auch dann beantragen, wenn die 
Dienststelle über einen Antrag nach Absatz 
4 nicht innerhalb der in Absatz 4 Satz 3 vor-
gesehenen Frist entscheidet. In den Fällen 
des § 41 Absatz 1, 3 und 4 Satz 1 Nummer 
2, 7, 8, 9, 10, 12 und 13 sowie des § 65 
beschließt die Einigungsstelle eine Empfeh-
lung an die in diesen Fällen endgültig ent-
scheidende Landesregierung. Wurde über 
eine Maßnahme nach Satz 1, die wegen 
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ihrer Auswirkungen auf das Gemeinwohl 
wesentlicher Bestandteil der Regierungs-
gewalt sein kann, durch bindenden Be-
schluss der Einigungsstelle entschieden, 
können die beteiligten Dienststellen inner-
halb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses auf dem Dienstweg die Landes-
regierung anrufen. Den beteiligten Richter-
vertretungen ist von dieser Stelle Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben; hierfür 
kann eine Frist gesetzt werden. Die Landes-
regierung stellt fest, ob der Beschluss der 
Einigungsstelle wegen der Maßnahme, die 
aufgrund ihrer Auswirkungen auf das Ge-
meinwohl wesentlicher Bestandteil der Re-
gierungsgewalt ist, nur empfehlenden Cha-
rakter hat und entscheidet über die Maß-
nahme abschließend. Die Entscheidung ist 
zu begründen. Liegen diese Voraussetzun-
gen nicht vor, verbleibt es beim Beschluss 
der Einigungsstelle. Die vorsitzende Person 
der Einigungsstelle sowie die am Eini-
gungsverfahren beteiligten Dienststellen 
und Richtervertretungen sind unverzüglich 
über die Entscheidung und deren Gründe 
schriftlich zu informieren. 
 
(8) Die Dienststelle kann bei Maßnahmen, 
die der Natur der Sache nach keinen Auf-
schub dulden, bis zur endgültigen Entschei-
dung vorläufige Regelungen treffen. Sie hat 
der Richter-vertretung die vorläufige Rege-
lung mitzuteilen und zu begründen und un-
verzüglich das Verfahren nach den Absät-
zen 2, 3, 5 und 7 einzuleiten oder fortzuset-
zen. 
 

§ 24 
Einigungsstelle 

 
(1) Bei dem Justizministerium wird für die 
Dauer der Wahlperiode der Richter- und 
Staatsanwaltsvertretungen eine Einigungs-
stelle gebildet. Sie besteht aus einer unpar-
teiischen vorsitzenden Person, ihrer Stell-
vertreterin oder ihrem Stellvertreter und 
Beisitzerinnen und Beisitzern. Auf die vor-
sitzende Person und deren Stellvertreterin 
oder Stellvertreter haben sich das Justizmi-
nisterium und die bei ihm gebildeten Rich-
tervertretungen sowie der Haupt-
staatsanwaltsrat innerhalb von zwei Mona-
ten nach Beginn der Wahlperiode zu eini-

 § 24 
Einigungsstelle 

 
unverändert 
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gen. Kommt eine Einigung nicht zustande, 
so entscheidet auf Antrag des Justizministe-
riums oder einer Vertretung die Präsidentin 
oder der Präsident des Landtags. Die Bei-
sitzerinnen und Beisitzer werden für das 
jeweilige Einigungsstellenverfahren be-
nannt. Die vom Justizministerium vorge-
schlagenen Beisitzerinnen und Beisitzer 
müssen Bedienstete in seinem Geschäfts-
bereich sein. Die von der Vertretung vorge-
schlagenen Beisitzerinnen und Beisitzer 
müssen Richterinnen oder Richter, Staats-
anwältinnen oder Staatsanwälte im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes sein. 
 
(2) Die Mitglieder der Einigungsstelle sind 
unabhängig und üben ihre Tätigkeit als Eh-
renamt in eigener Verantwortung aus. Für 
sie gilt § 40 Absatz 1 Satz 1 bis 4 und Ab-
satz 3 des Landespersonalvertretungsge-
setzes und, soweit sie Richterinnen oder 
Richter im Geltungs-bereich dieses Geset-
zes sind, § 17 Absatz 3 entsprechend. Der 
vorsitzenden Person kann eine Entschädi-
gung für Zeitaufwand gewährt werden. Die 
Mitglieder scheiden aus der Einigungsstelle 
außer durch Zeitablauf (Absatz 1 Satz 1) 
oder Niederlegung des Amtes nur unter den 
in § 50 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1  
und 2 des Landesdisziplinargesetzes vom 
16. November 2004 (GV. NRW. S. 624) in 
der jeweils geltenden Fassung bezeichne-
ten Voraussetzungen aus, die Beisitzerin-
nen und Beisitzer ferner bei Beendigung 
des Dienst- oder Arbeitsverhältnisses im 
Geltungsbereich des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes oder bei Beendigung des 
Dienstverhältnisses im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes. 
 
(3) Die Einigungsstelle wird tätig in der Be-
setzung mit der vorsitzenden Person oder, 
falls sie verhindert ist, der Stellvertreterin 
oder dem Stellvertreter und sechs Beisitze-
rinnen und Beisitzern, die auf Vorschlag des 
Justizministeriums und der Vertretung je zur 
Hälfte benannt werden. 
 
(4) Die Sitzungen der Einigungsstelle sind 
nicht öffentlich. Den Beteiligten ist die An-
wesenheit nur bei der Verhandlung zu ge-
statten; sachverständigen Personen kann 
die Teilnahme gestattet werden. Den Betei-
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ligten ist Gelegenheit zur mündlichen Äuße-
rung zu geben, die mit ihrem Einverständnis 
auch schriftlich erfolgen kann. 
 
(5) Die Einigungsstelle entscheidet durch 
Beschluss über die Anträge der Beteiligten; 
sie kann den Anträgen auch teilweise ent-
sprechen. Die Einigungsstelle soll binnen 
zwei Monaten nach der Erklärung einer o-
der eines Beteiligten, die Entscheidung der 
Einigungsstelle herbeiführen zu wollen, ent-
scheiden. Der Beschluss muss sich im 
Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften, 
insbesondere des Haushaltsgesetzes, hal-
ten. Der Beschluss wird mit Stimmenmehr-
heit gefasst. 
 
(6) Der Beschluss der Einigungsstelle ist zu 
begründen und den Beteiligten zuzustellen. 
Er bindet diese, soweit er eine Entschei-
dung im Sinne des Absatzes 5 enthält; § 23 
Absatz 7 Satz 4 bleibt unberührt. Eine Bin-
dung besteht nicht in den Fällen des § 23 
Absatz 7 Satz 3. 
 
(7) Für die Geschäftsführung der Eini-
gungsstelle gilt § 40 Absatz 1 Satz 1 bis 4 
und Absatz 3 des Landespersonalvertre-
tungsgesetzes entsprechend. 
 
(8) Der Hauptrichterrat nimmt die Befugnis-
se des Richterrates und des Bezirksrichter-
rates nach Absatz 1 Satz 3 und 4 und Ab-
satz 3 wahr. 
 

§ 25 
Letztentscheidungsrecht 

 
In den in § 23 Absatz 7 Satz 3 bezeichneten 
Fällen entscheidet die Landesregierung 
endgültig. 

 

 § 25 
Letztentscheidungsrecht 

 
unverändert 

§ 26 
Verfahren der Mitwirkung 

 
(1) Soweit die Richtervertretung an Ent-
scheidungen mitwirkt, ist die beabsichtigte 
Maßnahme vor der Durchführung mit dem 
Ziel einer Verständigung rechtzeitig und 
eingehend mit ihr zu erörtern.  
 
(2) Äußert sich die Richtervertretung nicht 
innerhalb von zwei Wochen oder hält sie bei 

 § 26 
Verfahren der Mitwirkung 

 
unverändert 
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Erörterung ihre Einwendungen oder Vor-
schläge nicht aufrecht, so gilt die beabsich-
tigte Maßnahme als gebilligt. Erhebt die 
Richtervertretung Einwendungen, so hat sie 
der Dienststelle die Gründe mitzuteilen. § 
23 Absatz 3 Satz 8 gilt entsprechend. Ent-
spricht die Dienststelle den Einwendungen 
der Richtervertretung nicht oder nicht in 
vollem Umfang, so teilt sie der Richterver-
tretung ihre Entscheidung unter Angabe der 
Gründe schriftlich mit. 
 
(3) Die Richtervertretung kann innerhalb 
von zwei Wochen nach Zugang der Mittei-
lung (Absatz 2 Satz 4) die Entscheidung der 
übergeordneten Dienststelle, bei der eine 
Stufenvertretung besteht, beantragen. Die-
se entscheidet nach Verhandlung mit der 
bei ihr bestehenden Stufenvertretung. Eine 
Abschrift des Antrags leitet die Richterver-
tretung ihrer Dienststelle zu. 
 
(4) Ist ein Antrag nach Absatz 3 Satz 1 ge-
stellt, so ist eine beabsichtigte Maßnahme 
bis zur Entscheidung der angerufenen Stel-
le auszusetzen. 
 
(5) § 23 Absatz 8 gilt entsprechend. 
 

§ 27 
Dienstvereinbarungen 

 
(1) Dienstvereinbarungen sind zulässig, 
soweit nicht gesetzliche Regelungen entge-
genstehen. 
 
(2) Dienstvereinbarungen, die für einen 
größeren Bereich gelten, gehen den 
Dienstvereinbarungen für einen kleineren 
Bereich vor. 
 
(3) Dienstvereinbarungen bedürfen der 
Schriftform, sie sind von beiden Seiten zu 
unterzeichnen und von der Dienststelle in 
geeigneter Weise bekanntzumachen. 
 
(4) Dienstvereinbarungen können, soweit 
nichts anderes vereinbart ist, mit einer Frist 
von drei Monaten gekündigt werden. Nach 
Kündigung oder Ablauf einer Dienstverein-
barung gelten ihre Regelungen in Angele-
genheiten, in denen der Spruch der Eini-
gungsstelle die Einigung zwischen Dienst-

 § 27 
Dienstvereinbarungen 

 
unverändert 
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stelle und Richtervertretung ersetzen kann, 
weiter, bis sie durch eine neue Dienstver-
einbarung ersetzt wird. Die Nachwirkung 
kann ausgeschlossen werden.  
 

§ 28 
Umsetzung von Maßnahmen durch die 

Dienststelle 
 
(1) Entscheidungen, an denen die Richter-
vertretung beteiligt war, führt die Dienststel-
le durch, es sei denn, dass im Einzelfall 
etwas anderes vereinbart ist. 
(2) Wird eine Maßnahme, der die Richter-
vertretung zugestimmt hat, von der Dienst-
stelle nicht unverzüglich durchgeführt, so 
hat diese die Richtervertretung unter Anga-
be von Grün-den zu unterrichten. 

 

 § 28 
Umsetzung von Maßnahmen durch die 

Dienststelle 
 

unverändert 

§ 29 
Kosten 

 
Die durch die Wahl und die Tätigkeit der 
Richtervertretungen entstehenden notwen-
digen Kosten trägt das Land. § 40 Absatz 1 
Satz 2 und 3, Absatz 2 bis 4 des Landes-
personalvertretungsgesetzes gilt entspre-
chend. 

 

 § 29 
Kosten 

 
unverändert 

§ 30 
Rechtsweg 

 
(1) Für Rechtsstreitigkeiten aus der Bildung 
oder Tätigkeit der Richtervertretungen steht 
der Verwaltungsrechtsweg offen. Die Vor-
schriften des Arbeitsgerichtsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juli 
1979 (BGBl. I S. 853, 1036) in der jeweils 
geltenden Fassung über das Beschlussver-
fahren gelten entsprechend, § 89 Absatz 1 
des Arbeitsgerichtsgesetzes mit der Maß-
gabe, dass von den Beteiligten auf die Pro-
zessvertretung durch eine Rechtsanwältin 
oder einen Rechtsanwalt verzichtet werden 
kann. Das Beschlussverfahren kann auf die 
Unterlassung oder Durchführung einer 
Handlung oder Maßnahme gerichtet sein. § 
23 Absatz 3 des Betriebsverfassungsgeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. September 2001 (BGBl. I S. 2518) 
in der jeweils geltenden Fassung gilt ent-
sprechend. Für einstweilige Verfügungen 
gilt § 85 Absatz 2 des Arbeitsgerichtsgeset-

 § 30 
Rechtsweg 

 
unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10311 

 
 

32 

zes. Die Zwangsvollstreckung findet nach § 
85 Absatz 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes 
statt. 
 
(2) Die Rechtsstreitigkeiten aus der Bildung 
oder Tätigkeit der Richtervertretungen sind 
im ersten und zweiten Rechtszug den bei 
den Verwaltungsgerichten nach dem Lan-
despersonalvertretungsgesetz zu bildenden 
Fachkammern und Fachsenaten mit der 
Maßgabe zugewiesen, dass die ehrenamtli-
chen Richterinnen und Richter Berufsrichte-
rinnen oder Berufsrichter, Staatsanwältin-
nen oder Staatsanwälte oder sonstige Be-
dienstete der Justizverwaltung des Landes 
sein müssen. Sie werden durch die Landes-
regierung oder eine von ihr bestimmte Stelle 
je zur Hälfte auf Vorschlag 
 
1. der unter den Richterinnen und Rich-

tern, Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälten vertretenen Berufsorganisatio-
nen und 

 
2. des Justizministeriums 
 
berufen. Für die Berufung und Stellung der 
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 
und ihre Heranziehung zu den Sitzungen 
gelten die Vorschriften des Arbeitsgerichts-
gesetzes über ehrenamtliche Richterinnen 
und Richter entsprechend. 
 
(3) Bei Rechtsstreitigkeiten aus der gemein-
samen Beteiligung von Richter- oder Staats-
anwaltsrat und Personalrat entscheiden die 
Gerichte nach den Verfahrensvorschriften 
des § 79 Absatz 2 des Landespersonalver-
tretungsgesetzes und in der Besetzung des 
§ 80 des Landespersonalvertretungsgeset-
zes. 
 

Kapitel 2 
Richter- und Staatsanwaltsrat 

 
Abschnitt 1 
Richterrat 

 
§ 31 

Bildung der Richterräte 
 
(1) Richterräte werden gebildet 
 

 Kapitel 2 
Richter- und Staatsanwaltsrat 

 
Abschnitt 1 
Richterrat 

 
§ 31 

Bildung der Richterräte 
 
unverändert 
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1. in der ordentlichen Gerichtsbarkeit 
 
 a) bei den Oberlandesgerichten, 
 
 b) bei den Landgerichten, zugleich für 

die Amtsgerichte ihres Bezirks mit 
weniger als vier Wahlberechtigten, 

 
 c) bei den übrigen Amtsgerichten, 
 
2. in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
 
 a) bei dem Oberverwaltungsgericht, 
 
 b) bei den Verwaltungsgerichten, 
 
3. in der Finanzgerichtsbarkeit bei den 

Finanzgerichten, 
 
4. in der Arbeitsgerichtsbarkeit 
 
 a) bei den Landesarbeitsgerichten, 

zugleich für die Arbeitsgerichte ih-
res Bezirks mit weniger als vier 
Wahlberechtigten, 

 
 b)  bei den übrigen Arbeitsgerichten, 
 
5. in der Sozialgerichtsbarkeit 
 
 a) bei dem Landessozialgericht, 
 
 b) bei den Sozialgerichten. 
 
(2) Bezirksrichterräte werden gebildet 
 
1. bei den Oberlandesgerichten, 
 
2. bei dem Oberverwaltungsgericht, 
 
3. bei den Landesarbeitsgerichten, 
 
4. bei dem Landessozialgericht. 
 
(3) Hauptrichterräte werden für die Gerichte 
jedes Gerichtszweiges bei dem Justizminis-
terium gebildet. 
 
(4) Die Richterräte bei den nicht mit einer 
Präsidentin oder einem Präsidenten besetz-
ten Amtsgerichten nehmen ihre Aufgaben 
auch gegenüber der Präsidentin oder dem 
Präsidenten des übergeordneten Landge-
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richts wahr. Sie treten im Landgerichtsbe-
zirk zu gemeinsamen Beratungen und Ent-
scheidungen zusammen bei Angelegenhei-
ten, die nicht nur die Belange eines Gerichts 
berühren. Sie können auch zu gemeinsa-
men Beratungen mit dem Richterrat des 
Landgerichts zusammentreten. Die Sätze 1 
bis 3 gelten entsprechend für die Richterrä-
te bei den Arbeitsgerichten. 
 

§ 32 
Zusammensetzung 

 
(1) Die Richterräte bestehen 
 
a) bei den Gerichten mit mehr als 150 

Wahlberechtigten aus neun Richterin-
nen und Richtern, 

 
b) bei Gerichten mit 51 bis 150 Wahlbe-

rechtigten aus sieben Richterinnen und 
Richtern, 

 
c) bei Gerichten mit 21 bis 50 Wahlbe-

rechtigten aus fünf Richterinnen und 
Richtern, 

 
d) bei Gerichten mit 8 bis 20 Wahlberech-

tigten aus drei Richterinnen und Rich-
tern, 

 
e) im Übrigen aus einer Richterin oder 

einem Richter. 
 
(2) Die Bezirksrichterräte und die Hauptrich-
terräte bestehen in der ordentlichen Ge-
richtsbarkeit aus neun, in den anderen Ge-
richtszweigen aus sieben Richterinnen und 
Richtern. 
 

 § 32 
Zusammensetzung 

 
unverändert 

§ 33 
Wahl der Mitglieder 

 
(1) Die Mitglieder des Richterrates werden 
von den Richterinnen und Richtern aus ihrer 
Mitte unmittelbar und geheim gewählt. Die 
Wahl erfolgt in jedem Gerichtszweig gleich-
zeitig; den Wahltag bestimmt der Haupt-
wahlvorstand. 
 
(2) Wahlberechtigt sind alle Richterinnen 
und Richter, die am Wahltag bei einem Ge-
richt hauptamtlich verwendet werden, für 

 § 33 
Wahl der Mitglieder 

 
unverändert 
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das der Richterrat gebildet wird. Nicht wahl-
berechtigt sind Richterinnen und Richter, 
die am Wahltag seit mehr als achtzehn Mo-
naten ohne Dienstbezüge beurlaubt sind. 
Richterinnen und Richter auf Lebenszeit 
oder auf Zeit, die an ein anderes Gericht 
abgeordnet sind, verlieren die Wahlberech-
tigung zum Richterrat ihres Gerichts, sobald 
die Abordnung länger als sechs Monate 
dauert. Von diesem Zeitpunkt an sind sie 
zum Richterrat des anderen Gerichts wahl-
berechtigt. Bei der Abordnung von Richte-
rinnen und Richtern auf Lebenszeit oder auf 
Zeit an eine Verwaltungsbehörde oder eine 
Staatsanwaltschaft gilt Satz 3 entspre-
chend; von diesem Zeitpunkt an sind sie 
sind zur Personalvertretung der Verwal-
tungsbehörde oder zum Staatsanwaltsrat 
wahlberechtigt. Bei einer Abordnung an 
eine Verwaltungsbehörde gelten sie inso-
weit als Angehörige der Gruppe der Beam-
tinnen und Beamten, bei einer Abordnung 
an eine Staatsanwaltschaft als Staatsanwäl-
tin oder Staatsanwalt.  
 
(3) Wählbar sind die wahlberechtigten Rich-
terinnen und Richter, die am Wahltag seit 
sechs Monaten bei einem Gericht verwen-
det werden. Nicht wählbar sind Präsidentin-
nen und Präsidenten sowie Vizepräsiden-
tinnen und Vizepräsidenten eines Gerichts, 
ferner Direktorinnen und Direktoren des 
Gerichts, bei dem der Richterrat gebildet 
wird, sowie Richterinnen und Richter, die 
am Wahltag seit mehr als sechs Monaten 
ohne Dienstbezüge beurlaubt sind. 
 
(4) Richterinnen und Richter scheiden aus 
dem Richterrat aus, wenn sie das Amt nie-
derlegen, die Wahlberechtigung zu diesem 
Richterrat oder die Wählbarkeit nach Absatz 
3 Satz 2 verlieren. 
 
(5) Richterinnen und Richter auf Probe oder 
kraft Auftrags, die bei einer Verwaltungs-
behörde verwendet werden, sind zur  
Personalvertretung der Verwaltungsbehörde 
wahlberechtigt. Sie werden zur Personalver-
tretung wählbar, sobald die Verwendung bei 
der Verwaltungsbehörde länger als sechs 
Monate dauert. Sie gelten insoweit als An-
gehörige der Gruppe der Beamtinnen und 
Beamten. 
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(6) Richterinnen und Richter auf Probe oder 
kraft Auftrags, die bei einer Staatsanwalt-
schaft verwendet werden, sind zum Staats-
anwaltsrat wahlberechtigt. Sie werden zum 
Staatsanwaltsrat wählbar, sobald die Ver-
wendung bei einer Staatsanwaltschaft län-
ger als sechs Monate dauert.  

 
§ 34 

Wahlvorschläge 
 
(1) Zur Wahl des Richterrates können die 
wahlberechtigten Richterinnen und Richter 
sowie die an dem Gericht vertretenen Be-
rufsorganisationen der Richterinnen und 
Richter Wahlvorschläge machen. Die Ge-
samtzahl der zur Wahl vorgeschlagenen 
Richterinnen und Richter soll mindestens 
das Zweifache der Anzahl der zum Richter-
rat zu wählenden erreichen. 
 
(2) Die von den Wahlberechtigten einge-
reichten Wahlvorschläge müssen mindes-
tens von einem Zehntel der Wahlberechtig-
ten, jedoch mindestens von zwei Wahlbe-
rechtigten unter-zeichnet sein; in jedem Fall 
genügt die Unterzeichnung durch fünfund-
zwanzig Wahlberechtigte. Die von einer an 
dem Gericht vertretenen Berufsorganisation 
eingereichten Wahlvor-schläge müssen von 
einer von ihr beauftragten Person unter-
zeichnet sein. 
 
(3) Jede Richterin und jeder Richter darf nur 
auf einem Wahlvorschlag benannt werden. 
 

 § 34 
Wahlvorschläge 

 
unverändert 

§ 35 
Allgemeine Wahlgrundsätze 

 
Der Richterrat wird nach den Grundsätzen 
der Verhältniswahl gewählt. Wird nur ein 
Wahlvorschlag eingereicht oder besteht der 
Richterrat aus einer Richterin oder einem 
Richter, so findet Personenwahl statt. 

 

 § 35 
Allgemeine Wahlgrundsätze 

 
unverändert 

§ 36 
Wahlvorstand 

 
(1) Spätestens drei Monate vor Ablauf der 
Amtszeit (§ 16 Absatz 1) bestellt der Rich-
terrat drei Wahlberechtigte als Wahlvor-
stand und eine von ihnen als vorsitzende 
Person. Für jedes Mitglied soll ein Ersatz-

 § 36 
Wahlvorstand 

 
unverändert 
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mitglied berufen werden. 
 
(2) Besteht bei einem Gericht, bei dem ein 
Richterrat zu bilden ist, noch kein Richterrat, 
so beruft die Direktorin oder der Direktor, 
die Präsidentin oder der Präsident des Ge-
richts eine Richterversammlung zur Wahl 
des Wahlvorstandes ein. Die Richterver-
sammlung wählt eine Richterin oder einen 
Richter, die oder der die Versammlung lei-
tet. Dasselbe gilt, wenn der Richterrat zwei 
Monate vor Ablauf der Amtszeit noch keinen 
Wahlvorstand bestellt hat und drei Wahlbe-
rechtigte oder eine an dem Gericht vertrete-
ne Berufsorganisation die Bestellung bean-
tragen. 
 
(3) Findet eine Richterversammlung nach 
Absatz 2 nicht statt oder wählt die Richter-
versammlung keinen Wahlvorstand, so be-
stellt ihn die Direktorin oder der Direktor, die 
Präsidentin oder der Präsident des Gerichts 
auf Antrag von mindestens drei Wahlbe-
rechtigten oder einer an dem Gericht vertre-
tenen Berufsorganisation. 
 
(4) Der Wahlvorstand hat die Wahl rechtzei-
tig vorzubereiten; sie hat spätestens zwei 
Wochen vor Ablauf der Amtszeit des Rich-
terrates stattzufinden. Kommt der Wahlvor-
stand dieser Verpflichtung nicht nach, so 
beruft die Direktorin oder der Direktor, die 
Präsidentin oder der Präsident auf Antrag 
von mindestens drei Wahlberechtigten oder 
einer an dem Gericht vertretenen Berufsor-
ganisation eine Richterversammlung zur 
Wahl eines neuen Wahlvorstandes ein. Die 
Absätze 2 und 3 gelten entsprechend. 
 
(5) Je eine Beauftragte oder ein Beauftrag-
ter der an dem Gericht vertretenen Berufs-
organisationen ist berechtigt, an den Sit-
zungen des Wahlvorstandes mit beratender 
Stimme teilzunehmen. Die Sitzungen sind 
den Berufsorganisationen bekanntzugeben. 

 
§ 37 

Wahlordnung 
 
(1) Die Vorschriften der Wahlordnung zum 
Landespersonalvertretungsgesetz gelten 
entsprechend. 
 

 § 37 
Wahlordnung 

 
unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10311 

 
 

38 

(2) Richterinnen und Richter eines Gerichts, 
bei dem kein Richterrat gebildet ist, geben 
ihre Stimme schriftlich ab. 
 

§ 38 
Eintritt der Ersatzmitglieder 

 
(1) Scheidet ein Mitglied aus dem Richterrat 
aus, so tritt ein Ersatzmitglied ein. Das glei-
che gilt, wenn ein Mitglied des Richterrates 
verhindert ist, für die Zeit der Verhinderung. 
 
(2) Die Ersatzmitglieder treten ein 
 
1. bei Verhältniswahl der Reihe nach aus 

den nicht gewählten Richterinnen und 
Richtern derjenigen Vorschlagslisten, 
denen die zu ersetzenden Mitglieder 
angehören, und 

 
2. bei Personenwahl in der Reihenfolge 

der jeweils höchsten Stimmenzahl, die 
auf die nicht gewählten Richterinnen 
und Richter entfallen ist. 

 
Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet das 
Los. 

 

 § 38 
Eintritt der Ersatzmitglieder 

 
unverändert 

§ 39 
Vertretung des Richterrats 

 
(1) Der Richterrat wählt aus seiner Mitte die 
vorsitzende Person und Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter. Die Reihenfolge der 
Stellvertretung bestimmt der Richterrat.  
 
(2) Die vorsitzende Person führt die laufen-
den Geschäfte und vertritt den Richterrat im 
Rahmen der von ihm gefassten Beschlüsse. 

 

 § 39 
Vertretung des Richterrats 

 
unverändert 

§ 40 
Vierteljahresgespräch 

 
(1) Die Dienststelle und der Richterrat treten 
einmal im Vierteljahr zu gemeinschaftlichen 
Besprechungen zusammen. In ihnen soll 
auch die Gestaltung des Dienstbetriebs 
behandelt werden, insbesondere alle Vor-
gänge, welche die Richterinnen und Richter 
wesentlich berühren. Sie haben über stritti-
ge Fragen mit dem ernsten Willen zur Eini-
gung zu verhandeln und Vorschläge für die 
Beilegung von Meinungsverschiedenheiten 

 § 40 
Vierteljahresgespräch 

 
unverändert 
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zu machen. Im Rahmen der Besprechungen 
unterrichtet die Dienststelle den Richterrat 
zweimal im Jahr über die Haushaltsplanung 
und die wirtschaftliche Entwicklung. Die 
Dienststelle ist berechtigt, zu der Bespre-
chung für Personal- und Organisationsan-
gelegenheiten zuständige Bedienstete hin-
zuzuziehen. 
 
(2) Dienststelle und Richterrat können im 
Einvernehmen auf die gemeinschaftliche 
Besprechung nach Absatz 1 verzichten. 

 
§ 41 

Mitbestimmungspflichtige Angelegenhei-
ten 

 
(1) Der Richterrat hat mitzubestimmen in 
Personalangelegenheiten bei 
 
1. Einstellung, 
 
2. Ernennung zur Richterin und zum Rich-

ter auf Lebenszeit, 
 
3. Übertragung eines anderen Amtes mit 

gleichem oder niedrigerem Endgrund-
gehalt und der Amtsenthebung auf 
Grund der Veränderung der Gerichtsor-
ganisation (§ 32 des Deutschen Rich-
tergesetzes), 

 
4. Laufbahnwechsel, 
 
5. Versetzung einer Richterin oder eines 

Richters im Eingangsamt, 
6. Abordnung und Zuweisung nach § 20 

des Beamtenstatusgesetzes für eine 
Dauer von mehr als sechs Monaten und 
ihrer Aufhebung, 

 
7. Entlassung von Richterinnen und Rich-

tern, wenn die Entlassung nicht selbst 
beantragt wurde, 

 
8. vorzeitiger Versetzung in den Ruhe-

stand, Feststellung der begrenzten 
Dienstfähigkeit, wenn die Maßnahme 
nicht selbst beantragt wurde, 

 
9. Versagung, Untersagung oder Widerruf 

der Genehmigung einer Nebentätigkeit, 
 

 § 41 
Mitbestimmungspflichtige Angelegenhei-

ten 
 
unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10311 

 
 

40 

10. Ablehnung eines Antrags auf Teilzeit-
beschäftigung oder Beurlaubung nach 
den §§ 7 bis 10 und §§ 14, 16 Absatz 4 
der Freistellungs- und Urlaubsverord-
nung NRW vom 10. Januar 2012  
(GV. NRW. S. 2, ber. S. 92) in der je-
weils geltenden Fassung, 

 
11. Ablehnung eines Antrags auf Einrich-

tung eines Arbeitsplatzes außerhalb der 
Dienststelle und 

 
12. Erlass, Änderung oder Aufhebung von 

Beurteilungsrichtlinien. 
 
In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 be-
stimmt der Richterrat nur auf Antrag der 
Richterin oder des Richters mit. 
 
(2)  Der Richterrat hat mitzubestimmen in 
sozialen Angelegenheiten bei 
 
1. Gewährung und Versagung von Unter-

stützungen, Vorschüssen, Darlehen und 
entsprechenden Zuwendungen und 

 
2. Errichtung, Verwaltung und Auflösung 

von Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht 
auf ihre Rechtsform. 

 
 
(3) Der Richterrat hat mitzubestimmen in 
Rationalisierungs-, Technologie- und Orga-
nisationsangelegenheiten bei 
 
 
1. Einführung, Anwendung, wesentlicher 

Änderung oder wesentlicher Erweite-
rung von automatisierter Verarbeitung 
personenbezogener Daten der Richte-
rinnen und Richter außerhalb von Be-
soldungs-, Gehalts-, Lohn-, Versor-
gungs- und Beihilfeleistungen sowie 
Jubiläumszuwendungen, 

 
2. Einführung, Anwendung und Erweite-

rung technischer Einrichtungen, es sei 
denn, dass deren Eignung zur Überwa-
chung des Verhaltens oder der Leistung 
der Richterinnen und Richter ausge-
schlossen ist, 
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3. Einführung grundlegend neuer, wesent-
licher Änderung und wesentlicher Aus-
weitung von Arbeitsmethoden, 

 
4. Maßnahmen, die die Hebung der Ar-

beitsleistung oder Erleichterungen des 
Arbeitsablaufs zur Folge haben sowie 
Maßnahmen der Änderung der Arbeits-
organisation, 

 
5. Einführung, wesentlicher Änderung o-

der wesentlicher Ausweitung betriebli-
cher Informations- und Kommunikati-
onsnetze und 

 
6. Einrichtung von Arbeitsplätzen außer-

halb der Dienststelle. 
 
(4)  Der Richterrat hat mitzubestimmen über 
 
1. Aufstellung des Urlaubsplans, Festset-

zung der zeitlichen Lage des Erho-
lungsurlaubs für einzelne Richterinnen 
und Richter, wenn zwischen der Dienst-
stelle und der beteiligten Richterin oder 
dem beteiligten Richter kein Einver-
ständnis erzielt wird, 

 
2. Bestellung und Abberufung von Ver-

trauens- und Betriebsärztinnen und Ver-
trauens- und Betriebsärzten sowie Si-
cherheitsfachkräften und Bestellung der 
oder des Datenschutzbeauftragten, 

 
3. Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- 

und Arbeitsunfällen und sonstigen  
Gesundheitsschädigungen einschließ-
lich Maßnahmen vorbereitender und 
präventiver Art, 

 
4. Grundsätze über die Prämierung von 

anerkannten Vorschlägen im Rahmen 
des behördlichen und betrieblichen 
Vorschlagswesens, 

 
5. Regelung der Ordnung in der Dienst-

stelle und des Verhaltens der Richterin-
nen und Richter 

 
6. Gestaltung der Arbeitsplätze, 
 
7. Geltendmachung von Ersatzansprü-

chen gegen eine Richterin oder einen 
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Richter, 
 
8. Richtlinien für die personelle Auswahl 

bei Einstellungen und bei Versetzun-
gen, 

 
9. allgemeine Fragen der Fortbildung der 

Richterinnen und Richter, Auswahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an 
Fortbildungsveranstaltungen, 

 
10. Inhalt von Personalfragebogen, 
 
11. Maßnahmen, die der Durchsetzung der 

tatsächlichen Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern, insbesondere bei 
der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, 
Fort- und Weiterbildung und dem beruf-
lichen Aufstieg dienen, 

 
12. Aufstellung von Grundsätzen zu Ar-

beitszeitmodellen und erstmalige Ein-
führung grund-legend neuer Formen 
der Arbeitsorganisation und 

 
13. Übertragung von Arbeiten der Dienst-

stelle, die üblicherweise von ihren Be-
diensteten vorgenommen werden, auf 
Dauer an Privatpersonen oder auf Dritte 
in jeglicher Rechtsform (Privatisierung). 

 
In den Fällen des Satzes 1 Nummer 7 be-
stimmt der Richterrat nur auf Antrag der 
Richterin oder des Richters mit; diese oder 
dieser ist von der beabsichtigten Maßnah-
me rechtzeitig vorher in Kenntnis zu setzen. 
Satz 1 Nummer 10 gilt nicht für den Inhalt 
von Personalfragebogen, die der Finanz-
kontrolle durch den Landesrechnungshof 
dienen. 
 
(5) Der Richterrat hat in den Fällen der Ab-
sätze 3 und 4 auch mitzubestimmen, wenn 
eine Maßnahme probeweise oder befristet 
durchgeführt werden soll. 
 

§ 42 
Mitwirkungspflichtige Angelegenheiten 

 
Der Richterrat wirkt mit bei 
 
1. Verwaltungsanordnungen einer Dienst-

stelle für die innerdienstlichen, sozialen 

 § 42 
Mitwirkungspflichtige Angelegenheiten 

 
unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10311 

 
 

43 

oder persönlichen Angelegenheiten der 
Richterinnen und Richter ihres Ge-
schäftsbereichs, 

 
2. behördlichen oder betrieblichen 

Grundsätzen der Personalplanung, 
 
3. Aufträgen zur Überprüfung der Organi-

sation oder Wirtschaftlichkeit einer 
Dienststelle durch Dritte und 

 
4. Erhebung der Disziplinarklage gegen 

eine Richterin oder einen Richter, wenn 
sie oder er die Beteiligung des Richter-
rats beantragt. Die Richterin oder der 
Richter ist von der Maßnahme rechtzei-
tig vorher in Kenntnis zu setzen. 

 
§ 43 

Anhörungspflichtige Angelegenheiten 
 
(1) Der Richterrat ist anzuhören bei 
 
1. der Betrauung einer Richterin oder ei-

nes Richters mit Aufgaben der Ge-
richtsverwaltung, 

 
2. der Vorbereitung der Entwürfe von Stel-

lenplänen und Stellenbesetzungsplä-
nen, 

 
3. grundlegenden Änderungen von Ar-

beitsverfahren und Arbeitsabläufen, 
 
4. der Planung von Neu-, Um- und Erwei-

terungsbauten sowie der Anmietung 
von Dienst-räumen, 

5. der Anordnung von amts- und vertrau-
ensärztlichen Untersuchungen zur 
Feststellung der Arbeits- oder Dienstfä-
higkeit und 

 
6. der wesentlichen Änderung oder Verla-

gerung von Arbeitsplätzen. 
 
(2) Die Anhörung hat so rechtzeitig zu erfol-
gen, dass die Äußerung des Richterrats 
noch Einfluss auf die Willensbildung der 
Dienststelle nehmen kann. 

 

 § 43 
Anhörungspflichtige Angelegenheiten 

 
unverändert 
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§ 44 
Bezirks- und Hauptrichterräte 

 
Die §§ 33 bis 43 gelten für die Bezirks- und 
Hauptrichterräte entsprechend. 
 

 § 44 
Bezirks- und Hauptrichterräte 

 
unverändert 

§ 45 
Beteiligung der Stufenvertretung 

 
(1) In Angelegenheiten, in denen die 
Dienststelle nicht zur Entscheidung befugt 
ist, ist an Stelle des Richterrats die bei der 
zuständigen übergeordneten Dienststelle 
gebildete Stufenvertretung zu beteiligen. In 
mitbestimmungs- und mitwirkungspflichtigen 
Angelegenheiten, in denen die Landesregie-
rung auf Vorschlag des Justizministeriums 
entscheidet oder das Justizministerium eine 
Entscheidung mit Wirkung über seinen Ge-
schäftsbereich hinaus trifft, ist die Stufen-
vertretung am Vorschlag oder an der Ent-
scheidung zu beteiligen. 
 
(2) Vor einem Beschluss in Angelegenhei-
ten, die einzelne Dienststellen, Richterinnen 
oder Richter betreffen, gibt die Stufenvertre-
tung den Richterräten Gelegenheit zur Äu-
ßerung. In diesem Fall verdoppeln sich die 
Fristen der §§ 23 und 26. 
 
(3) Werden Maßnahmen von einer Dienst-
stelle beabsichtigt, bei der keine für eine 
Beteiligung an diesen Maßnahmen zustän-
dige Richtervertretung besteht, ist an ihrer 
Stelle die Stufenvertretung bei der nächst-
höheren Dienststelle zu beteiligen. Sofern in 
den Fällen des Absatzes 1 eine Stufenver-
tretung nicht besteht, tritt an deren Stelle 
der dortige Richterrat. Sofern in den Fällen 
des § 23 Absatz 5 oder des § 26 Absatz 3 
eine Stufenvertretung zu beteiligen ist und 
diese nicht besteht, ist an ihrer Stelle die 
Richtervertretung des nächstniedrigeren 
Gerichts zu beteiligen. 

 

 § 45 
Beteiligung der Stufenvertretung 

 
unverändert 

Abschnitt 2 
Staatsanwaltsrat 

 
§ 46 

Bildung und Zusammensetzung der 
Staatsanwaltsräte 

 
(1) Bei den Staatsanwaltschaften und  

 Abschnitt 2 
Staatsanwaltsrat 

 
§ 46 

Bildung und Zusammensetzung der 
Staatsanwaltsräte 

 
unverändert 
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den Generalstaatsanwaltschaften werden 
Staatsanwaltsräte gebildet. Bei den Gene-
ralstaatsanwaltschaften werden zudem Be-
zirksstaatsanwaltsräte und bei dem Justiz-
ministerium ein Hauptstaatsanwaltsrat ge-
bildet. 
 
(2) Die Staatsanwaltsräte bestehen 
 
1. bei Staatsanwaltschaften mit mehr als 

51 Wahlberechtigten aus sieben 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, 

2. bei Staatsanwaltschaften mit 21 bis 50 
Wahlberechtigten aus fünf Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälten, 

3. im Übrigen aus drei Staatsanwältinnen 
und Staatsanwälten. 

 
Die Bezirksstaatsanwaltsräte bestehen aus 
sieben Staatsanwältinnen und Staatsanwäl-
ten. 
 
(3) Der Hauptstaatsanwaltsrat besteht aus 
dreizehn Staatsanwältinnen und Staatsan-
wälten. Bei der Übertragung eines Amts mit 
höherem Endgrundgehalt als dem eines 
Eingangsamts und der Versetzung einer 
Staatsanwältin oder eines Staatsanwaltes in 
einem Amt mit höherem Endgrundgehalt als 
dem eines Eingangsamts ist vorsitzende 
Person des Hauptstaatsanwaltsrats anstelle 
der nach § 47 Absatz 1 in Verbindung mit § 
39 Absatz 1 gewählten eine Leiterin oder 
ein Leiter einer Staatsanwaltschaft. Sie wird 
weiteres Mitglied des Hauptstaatsanwalts-
rats und von allen Staatsanwältinnen und 
Staatsanwälten nach den Grundsätzen der 
Personenwahl gewählt; die Vorschriften 
über die Wahl der vorsitzenden Person des 
Präsidialrats gelten entsprechend. Die nach 
Satz 3 gewählte Leiterin oder der nach Satz 
3 gewählte Leiter einer Staatsanwaltschaft 
ist bei der Wahl nach § 47 Absatz 1 in Ver-
bindung mit § 39 Absatz 1 weder wahlbe-
rechtigt noch wählbar. 
 

§ 47 
Geltung der Vorschriften über den Rich-

terrat 
 
(1) Soweit in diesem Abschnitt nichts Ab-
weichendes bestimmt ist, gelten für die 
Staatsanwaltsräte die Vorschriften über den 

 § 47 
Geltung der Vorschriften über den Rich-

terrat 
 

unverändert 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10311 

 
 

46 

Richterrat entsprechend mit der Maßgabe, 
dass die Vor-schriften über den Präsidialrat 
Anwendung finden, soweit der Hauptstaats-
anwaltsrat bei der Übertragung eines Amts 
mit höherem Endgrundgehalt als dem eines 
Eingangsamts und der Versetzung einer 
Staatsanwältin oder eines Staatsanwaltes in 
einem Amt mit höherem Endgrundgehalt als 
dem eines Eingangsamts zu beteiligen ist. 
 
(2) Zu den Staatsanwältinnen und Staats-
anwälten im Sinne dieses Abschnitts gehö-
ren auch die bei der Staatsanwaltschaft 
beschäftigten Richterinnen und Richter auf 
Probe sowie Richterinnen und Richter kraft 
Auftrags. 
 
(3) Der Staatsanwaltsrat hat über § 41 hin-
aus zudem mitzubestimmen in Personalan-
gelegenheiten bei 
 
1. Zuweisung eines Arbeitsplatzes nach 

Beendigung eines Urlaubs ohne 
Dienstbezüge nach § 70 und § 71 des 
Landesbeamtengesetzes und nach Be-
endigung der Jahres-freistellung nach § 
64 des Landesbeamtengesetzes sowie 
nach der Rückkehr aus der Elternzeit 
ohne gleichzeitige Teilzeit, 

 
2. Übertragung eines Amts mit höherem 

Endgrundgehalt als dem eines Ein-
gangsamts, 

 
3. Versetzung einer Staatsanwältin oder 

eines Staatsanwaltes in einem Amt mit 
höherem Endgrundgehalt als dem eines 
Eingangsamts, 

 
4. Umsetzung innerhalb der Dienststelle 

für eine Dauer von mehr als drei Mona-
ten, Umsetzung innerhalb der Dienst-
stelle, die mit einem Wechsel des 
Dienstortes verbunden ist, wobei das 
Einzugsgebiet im Sinne des Umzugs-
kostenrechts zum Dienstort gehört, und 

 
5. Weiterbeschäftigung über die Alters-

grenze hinaus. 
 
Der Staatsanwaltsrat hat zudem mitzube-
stimmen über die Grundsätze der Ausge-
staltung des Bereitschaftsdienstes.  
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§ 43 Absatz 1 Nummer 1 findet keine ent-
sprechende Anwendung. 
 
(4) Eine Versetzung, Abordnung, Umset-
zung nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 oder 
Zu-weisung darf gegen den Willen des Mit-
glieds des Staatsanwaltsrats nur erfolgen, 
wenn dies auch unter Berücksichtigung der 
Mitgliedschaft im Staatsanwaltsrat aus wich-
tigen dienstlichen Gründen unvermeidbar 
ist, und der Staatsanwaltsrat, dem das Mit-
glied angehört, zustimmt. Dies gilt entspre-
chend für Ersatzmitglieder, solange sie ge-
mäß § 47 Absatz 1 in Verbindung mit § 38 
Absatz 1 in den Staatsanwaltsrat eingetre-
ten sind. 
 
(5) In den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 
gelten § 23 Absatz 7 Satz 3 und § 25 ent-
sprechend. 

 
Abschnitt 3 

Gemeinsame Angelegenheiten 
 

§ 48 
Beteiligung an gemeinsamen Angele-

genheiten 
 
(1) Sind an einer allgemeinen oder sozialen 
Angelegenheit der Richter- oder Staatsan-
waltsrat und der Personalrat gemeinsam 
beteiligt (gemeinsame Angelegenheit), so 
beraten und beschließen beide in einer ge-
meinsamen Sitzung, an der die Mitglieder 
des Personalrats und eine nach Maßgabe 
des Absatzes 2 bestimmte Zahl von ent-
sandten Mitgliedern des Richter- oder 
Staatsanwaltsrats teilnehmen. 
 
(2) Die Zahl der entsandten Mitglieder des 
Richter- oder Staatsanwaltsrats verhält sich 
zu der Zahl der zum Richter- oder Staats-
anwaltsrat Wahlberechtigten wie die Zahl 
der Mitglieder des Personalrats zu der Zahl 
der zum Personalrat Wahlberechtigten. Je-
doch entsendet der Richter- oder Staatsan-
waltsrat mindestens die einem Fünftel der 
Mitglieder des Personalrats entsprechende 
Zahl. Besteht der Personalrat nur aus einer 
Person, so tritt ein Mitglied des Richter- 
oder Staatsanwaltsrats zur Beschlussfas-
sung zum Personalrat hinzu. Maßgeblich für 
die Zahl der Wahlberechtigten nach Satz 1 

 Abschnitt 3 
Gemeinsame Angelegenheiten 

 
§ 48 

Beteiligung an gemeinsamen Angele-
genheiten 

 
unverändert 
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ist diejenige am Wahltag. 
 
(3) Ist die Zahl der zum Richter- oder 
Staatsanwaltsrat Wahlberechtigten und die 
Zahl der zum Personalrat Wahlberechtigten 
gleich groß, so treten beide Vertretungen 
zusammen; sie beraten und beschließen 
nach den Vorschriften dieses Gesetzes. Die 
Vertretungen sollen die Person, die den 
Vorsitz führt, im Einvernehmen bestimmen. 
Kommt eine Einigung nicht zustande, führt 
den Vorsitz die vorsitzende Person des 
Richter- oder Staatsanwaltsrats. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Zahl der zum Rich-
ter- oder Staatsanwaltsrat Wahlberechtigten 
größer ist als die Zahl der zum Personalrat 
Wahlberechtigten; in diesem Fall führt den 
Vorsitz die vorsitzende Person des Richter- 
oder Staatsanwaltsrats. 
 
(4) Für den Bezirksrichter- und Bezirks-
staatsanwaltsrat gelten die Absätze 1 bis 3 
entsprechend. 
 
(5) Sind an einer Angelegenheit Hauptrich-
terrat, Hauptstaatsanwaltsrat und Hauptper-
sonalrat oder einzelne dieser Vertretungen 
gemeinsam beteiligt, so treten die jeweils 
betroffenen Vertretungen zusammen; sie 
beraten und beschließen nach den Vor-
schriften dieses Gesetzes. Jede Vertretung 
hat je 200 zu der Vertretung Wahlberechtig-
te aus dem jeweils betroffenen Gerichts-
zweig eine Stimme; Gleiches gilt für den 
Bereich der Staatsanwaltschaft. Absatz 2 
Satz 4 gilt entsprechend. Jede Vertretung 
hat mindestens eine Stimme. Die Be-
schlussfassung bedarf der Mehrheit der 
Stimmen der jeweils betroffenen Vertretun-
gen. Die Stimmabgabe kann durch eine 
Vertreterin oder einen Vertreter erfolgen; 
eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren 
ist ausgeschlossen. Den Vorsitz führt die 
vorsitzende Person der Vertretung, die die 
größte Zahl der zu der Vertretung Wahlbe-
rechtigten vertritt. Auf Verlangen einer Ver-
tretung ist die Maßnahme vor der Be-
schlussfassung zwischen dem Justizminis-
terium und den betroffenen Vertretungen 
mit dem Ziel einer Verständigung in einer 
gemeinsamen Sitzung innerhalb von zwei 
Wochen zu erörtern. 
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(6) Die Dienststelle unterrichtet die jeweils 
betroffene Vertretung von der beabsichtig-
ten Maßnahme. Die Frist für die Mitteilung 
der Entscheidung nach § 66 Absatz 2, § 69 
Absatz 2 des Landespersonalvertretungs-
gesetzes, § 23 Absatz 2 oder § 26 Absatz 2 
beginnt, wenn allen beteiligten Vertretungen 
der Antrag zugegangen ist. Die vorsitzen-
den Personen der betroffenen Vertretungen 
bestimmen den Termin der gemeinsamen 
Sitzung im Einvernehmen; kommt ein Ein-
vernehmen nicht zustande, bestimmt den 
Termin die vorsitzende Person, die in der 
gemeinsamen Sitzung den Vorsitz führt. 
 

§ 49 
Gemeinsame Personalversammlung 

 
An Personalversammlungen nehmen, so-
weit gemeinsame Angelegenheiten behan-
delt werden, Richterinnen und Richter oder 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte mit 
den gleichen Rechten wie die anderen Be-
diensteten teil. 

 

 § 49 
Gemeinsame Personalversammlung 

 
unverändert 

§ 50 
Einigungsstelle in gemeinsamen Ange-

legenheiten 
 
Bei dem Justizministerium wird für die Dau-
er der Wahlperiode der Richter- und Staats-
anwaltsvertretungen eine Einigungsstelle in 
gemeinsamen Angelegenheiten gebildet; § 
24 gilt entsprechend. Die von den Vertre-
tungen zu bestellenden Beisitzerinnen und 
Beisitzer der Einigungsstelle werden auf 
Grund gemeinsamer Beschlussfassung 
bestimmt. Soweit ein Hauptrichterrat an der 
gemeinsamen Angelegenheit beteiligt ist, 
muss mindestens eine Beisitzerin oder ein 
Beisitzer Richterin oder Richter auf Lebens-
zeit sein; ist der Hauptstaatsanwaltsrat be-
teiligt, muss mindestens eine Beisitzerin 
oder ein Beisitzer Staatsanwältin oder 
Staatsanwalt sein, und ist der Hauptperso-
nalrat beteiligt, muss mindestens eine Bei-
sitzerin oder ein Beisitzer Beschäftigte oder 
Beschäftigter im Sinne des Landesperso-
nalvertretungsgesetzes sein. Sind an der 
gemeinsamen Angelegenheit mindestens 
ein Hauptrichterrat, der Hauptstaatsanwalts-
rat und der Hauptpersonalrat beteiligt, wird 
von den Vertretungen und von dem Justiz-

 § 50 
Einigungsstelle in gemeinsamen Ange-

legenheiten 
 
unverändert 
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ministerium je eine weitere Besitzerin oder 
ein weiterer Beisitzer für das Einigungsstel-
lenverfahren bestellt. 
 

Abschnitt 4 
Geltung des Landespersonalvertre-

tungsgesetzes 
 

§ 51 
Geltung des Landespersonalvertre-

tungsgesetzes 
 
Soweit dieses Gesetz nichts anderes be-
stimmt, gelten für die Richter- und Staats-
anwaltsräte die Vorschriften des Landes-
personalvertretungsgesetzes entsprechend. 

 

 Abschnitt 4 
Geltung des Landespersonalvertre-

tungsgesetzes 
 

§ 51 
Geltung des Landespersonalvertre-

tungsgesetzes 
 
unverändert 

Kapitel 3 
Präsidialrat 

 
§ 52 

Bildung 
 
Für jeden Gerichtszweig wird ein Präsidial-
rat gebildet. 

 

 Kapitel 3 
Präsidialrat 

 
§ 52 

Bildung 
 
unverändert 

§ 53 
Ordentliche Gerichtsbarkeit 

 
(1) Der Präsidialrat besteht aus 
 
1. der Präsidentin oder dem Präsidenten 

eines Gerichts als vorsitzender Person 
und 

 
2. acht weiteren Richterinnen oder Rich-

tern als weitere Mitglieder. 
 
 
(2) Von den weiteren Mitgliedern müssen 
vier aus dem Oberlandesgerichtsbezirk 
Hamm und je zwei aus den Oberlandesge-
richtsbezirken Düsseldorf und Köln kom-
men. 
 

 § 53 
Ordentliche Gerichtsbarkeit 

 
unverändert 

§ 54 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 

 
Der Präsidialrat besteht aus 
 
1. der Präsidentin oder dem Präsidenten 

eines Gerichts als vorsitzender Person 
und 

 § 54 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 

 
unverändert 
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2. vier weiteren Richterinnen oder Rich-
tern als weitere Mitglieder. 

 
§ 55 

Finanzgerichtsbarkeit 
 
(1) Der Präsidialrat besteht aus 
 
1. der Präsidentin oder dem Präsidenten 

eines Gerichts als vorsitzender Person 
und 

 
2. drei weiteren Richterinnen oder Rich-

tern als weitere Mitglieder. 
 
(2) Von den weiteren Mitgliedern muss je 
eins aus den Finanzgerichtsbezirken Düs-
seldorf, Köln und Münster kommen. 
 

 § 55 
Finanzgerichtsbarkeit 

 
unverändert 

§ 56 
Arbeitsgerichtsbarkeit 

 
(1) Der Präsidialrat besteht aus 
 
1. der Präsidentin oder dem Präsidenten 

eines Gerichts als vorsitzender Person 
und 

 
2. drei weiteren Richterinnen oder Rich-

tern als weitere Mitglieder. 
 
(2) Von den weiteren Mitgliedern muss je 
eins aus den Landesarbeitsgerichtsbezirken 
Düsseldorf, Hamm und Köln kommen. 

 

 § 56 
Arbeitsgerichtsbarkeit 

 
unverändert 

§ 57 
Sozialgerichtsbarkeit 

 
Der Präsidialrat besteht aus 
 
1. der Präsidentin oder dem Präsidenten 

eines Gerichts als vorsitzender Person 
und 

 
2. vier weiteren Richterinnen oder Rich-

tern als weitere Mitglieder. 
 

 § 57 
Sozialgerichtsbarkeit 

 
unverändert 

§ 58 
Wählbarkeit und Wahlberechtigung 

 
(1) Die Mitglieder des Präsidialrats müssen 
Richterinnen oder Richter auf Lebenszeit 
sein und dem Gerichtszweig angehören, für 

 § 58 
Wählbarkeit und Wahlberechtigung 

 
unverändert 
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den der Präsidialrat gebildet ist. Richterin-
nen oder Richter, die an ein Gericht eines 
anderen Gerichtszweigs, an eine Verwal-
tungsbehörde oder eine Staatsanwaltschaft 
abgeordnet sind, sind nicht wählbar. Für die 
weiteren Mitglieder des Präsidialrates gilt § 
33 Absatz 3 entsprechend. 
 
(2) Wahlberechtigt sind alle Richterinnen 
und Richter, die am Wahltag bei einem Ge-
richt des Gerichtszweigs hauptamtlich ver-
wendet werden, für den der Präsidialrat 
gebildet wird. Richterinnen oder Richter, die 
an ein Gericht eines anderen Gerichts-
zweigs abgeordnet sind, sind zum Präsidial-
rat dieses Gerichtszweigs nicht wahlberech-
tigt. Sie oder er ist jedoch wahlberechtigt 
zum Präsidialrat des bisherigen Gerichts-
zweigs. Bei der Abordnung an eine Verwal-
tungsbehörde oder eine Staatsanwaltschaft 
gilt Satz 3 entsprechend. Nicht wahlberech-
tigt sind Richterinnen und Richter, die am 
Wahltag seit mehr als achtzehn Monaten 
ohne Dienstbezüge beurlaubt sind. 
 

§ 59 
Vorsitz des Präsidialrates 

 
(1) Die vorsitzende Person des Präsidialra-
tes wird von allen Richterinnen und Richtern 
des Gerichtszweiges nach den Grundsätzen 
der Personenwahl gewählt. 
 
(2) Vorsitzende Person wird, wer  
von den vorgeschlagenen Gerichtspräsiden-
tinnen und Gerichtspräsidenten die meisten 
Stimmen auf sich vereint. 
 
(3) Die vorsitzende Person führt die laufen-
den Geschäfte und vertritt den Präsidialrat 
im Rahmen der von ihm gefassten Be-
schlüsse. 

 

 § 59 
Vorsitz des Präsidialrates 

 
unverändert 

§ 60 
Wahl der weiteren Mitglieder des Präsi-

dialrates 
 
(1) Die Wahl der weiteren Mitglieder des 
Präsidialrates erfolgt unmittelbar und ge-
heim nach den Grundsätzen der Verhält-
niswahl. Wird nur ein Vorschlag eingereicht, 
so findet Personenwahl statt. 
 

 § 60 
Wahl der weiteren Mitglieder des Präsi-

dialrates 
 
unverändert 
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(2) Mitglieder, die nach § 53 Absatz 2, § 55 
Absatz 2 und § 56 Absatz 2 aus einem be-
stimmten Gerichtsbezirk kommen müssen, 
werden nur von den Richterinnen und Rich-
tern dieses Bezirks gewählt. 
 

§ 61 
Anzuwendende Wahlvorschriften 

 
(1) Die Vorschriften über die Wahl der Rich-
terräte gelten im Übrigen mit der Maßgabe 
entsprechend, dass für die Wahl der vorsit-
zenden Person und der weiteren  
Mitglieder getrennte Wahlvorschläge einzu-
reichen sind. 
 
(2) Die Wahl zum Präsidialrat erfolgt gleich-
zeitig mit den Richterratswahlen. Die für die 
Richterratswahlen zuständigen Wahlvor-
stände führen auch die Wahl zum Präsidial-
rat durch. 
 

  
 

§ 61 
Anzuwendende Wahlvorschriften 

 
unverändert 

§ 62 
Anfechtung der Wahl 

 
(1) Sind bei der Wahl eines Mitglieds we-
sentliche Vorschriften über das Wahlrecht, 
die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren 
verletzt worden, so kann die Wahl dieses 
Mitglieds binnen zwei Wochen nach Be-
kanntgabe des Wahlergebnisses gerichtlich 
angefochten werden, wenn der Verstoß das 
Wahlergebnis ändern oder beeinflussen 
konnte. 
 
(2) Anfechtungsberechtigt sind 
 
1. mindestens drei Richterinnen oder 

Richter, die für die Wahl dieses Mit-
glieds wahlberechtigt waren, und 

 
2. das Justizministerium. 
 
(3) Erklärt das Gericht die Anfechtung für 
begründet, so ist die gewählte Person von 
der Bekanntmachung der Entscheidung an 
verhindert, ihr Amt auszuüben. Mit der 
Rechtskraft der Entscheidung scheidet sie 
aus dem Präsidialrat aus. 

 

 § 62 
Anfechtung der Wahl 

 
unverändert 
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§ 63 
Ausscheiden von Mitgliedern 

 
(1) Ein Mitglied scheidet aus dem Präsidial-
rat aus, wenn es sein Amt niederlegt oder 
seine Wählbarkeit verliert. 
 
(2) Auf Antrag mindestens der Hälfte der 
Mitglieder des Präsidialrats oder des Jus-
tizministeriums kann ein Mitglied wegen 
grober Verletzung seiner Pflichten durch 
gerichtliche Entscheidung aus dem Präsidi-
alrat ausgeschlossen werden. § 62 Absatz 3 
gilt entsprechend. 
 

 § 63 
Ausscheiden von Mitgliedern 

 
unverändert 

§ 64 
Eintritt der Ersatzmitglieder, Stellvertre-

tung 
 
(1) Scheidet die vorsitzende Person aus 
dem Präsidialrat aus oder ist sie verhindert, 
so tritt die nichtgewählte Präsidentin oder 
der nichtgewählte Präsident mit der nächst-
niedrigeren Stimmenzahl ein. Ist eine solche 
oder ein solcher nicht vorhanden, so wählt 
der Präsidialrat aus seiner Mitte eine Stell-
vertreterin oder einen Stellvertreter der vor-
sitzenden Person für den Verhinderungsfall. 
Im Falle des Ausscheidens der vorsitzenden 
Person findet eine Neuwahl für den Rest 
der Wahlperiode statt. 
 
(2) Scheidet ein weiteres Mitglied aus oder 
ist es verhindert, so gilt § 38 entsprechend. 

 

 § 64 
Eintritt der Ersatzmitglieder, Stellvertre-

tung 
 
unverändert 

§ 65 
Aufgaben 

 
(1) Der Präsidialrat hat mitzubestimmen bei 
 
1. der Übertragung eines Richteramtes mit 

höherem Endgrundgehalt als dem eines 
Eingangsamts und 

 
2. der Versetzung einer Richterin oder 

eines Richters in einem Amt mit höhe-
rem Endgrundgehalt als dem eines Ein-
gangsamts. 

 
(2) Der Präsidialrat gibt innerhalb der Frist 
des § 23 Absatz 2 eine schriftlich begründe-
te Stellungnahme über die persönliche und 
fachliche Eignung der Bewerberin oder des 

 § 65 
Aufgaben 

 
unverändert 
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Bewerbers ab, 
 
1. der oder dem das Justizministerium im 

Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 ein 
Richteramt mit höherem Endgrundge-
halt als dem eines Eingangsamts über-
tragen oder die oder den es zur Über-
tragung eines solchen Amtes vorschla-
gen will oder 

2. die oder den das Justizministerium im 
Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 ver-
setzen oder zur Versetzung vorschla-
gen will. 

 
Er kann auch zu anderen Bewerberinnen 
und Bewerbern Stellung nehmen und im 
Rahmen der Bewerbungen Gegenvorschlä-
ge machen. 
 

Teil 3 
Richterdienstgerichte 

 
Kapitel 1 

Errichtung und Zuständigkeit 
 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 66 

Errichtung 
 
(1) Richterdienstgerichte sind das Dienstge-
richt für Richter und der Dienstgerichtshof 
für Richter. 
 
(2) Das Dienstgericht wird bei dem Landge-
richt Düsseldorf, der Dienstgerichtshof bei 
dem Oberlandesgericht Hamm errichtet.  
 
(3) Das Präsidium des Gerichts, bei dem 
das Richterdienstgericht errichtet ist, be-
stimmt für die Dauer des Geschäftsjahres, 
ob mehrere Spruchkörper (Kammern, Sena-
te) gebildet werden. § 21e des Gerichts-
verfassungsgesetzes in der Fassung  
der Bekanntmachung vom 9. Mai 1975  
(BGBl. I S. 1077) in der jeweils geltenden 
Fassung gilt entsprechend. 
 
(4) Geschäftsstelle des Richterdienstge-
richts ist die Geschäftsstelle des Gerichts, 
bei dem das Richterdienstgericht errichtet 
ist. 

 Teil 3 
Richterdienstgerichte 

 
Kapitel 1 

Errichtung und Zuständigkeit 
 

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 66 

Errichtung 
 
unverändert 
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(5) Die Dienstaufsicht über die Richter-
dienstgerichte steht dem Justizministerium 
zu. 
 

§ 67 
Zuständigkeit des Dienstgerichts 

 
Das Dienstgericht entscheidet 
 
1. in Disziplinarsachen, auch der Richte-

rinnen und Richter im Ruhestand, 
 
2. über die Versetzung im Interesse der 

Rechtspflege (§§ 31 und 30 des Deut-
schen Richtergesetzes), 

 
3. bei Richterinnen und Richtern auf Le-

benszeit oder auf Zeit über die 
 

a) Nichtigkeit einer Ernennung (§ 18 
des Deutschen Richtergesetzes), 

 
b) Rücknahme einer Ernennung (§ 19 

des Deutschen Richtergesetzes), 
 
c) Entlassung (§ 21 des Deutschen 

Richtergesetzes), 
 
d) Versetzung in den Ruhestand we-

gen Dienstunfähigkeit (§ 34 Satz 1 
des Deutschen Richtergesetzes) 
und 

 
e) eingeschränkte Verwendung we-

gen begrenzter Dienstfähigkeit (§ 
34 Satz 2 des Deutschen Richter-
gesetzes), 

 
4. bei Anfechtung 
 

a) einer Maßnahme wegen Verände-
rung der Gerichtsorganisation (§§ 
32 und 30 des Deutschen Richter-
gesetzes), 

 
b) der Abordnung einer Richterin oder 

eines Richters nach § 37 Absatz 3 
des Deutschen Richtergesetzes, 

 
c) einer Verfügung, durch die Richte-

rinnen und Richter auf Probe oder 
Richterinnen und Richter kraft Auf-
trags entlassen, durch die ihre Er-

 § 67 
Zuständigkeit des Dienstgerichts 

 
unverändert 
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nennung zurückgenommen oder 
die Nichtigkeit ihrer Ernennung 
festgestellt oder durch die sie we-
gen Dienstunfähigkeit in den Ruhe-
stand versetzt werden, 

 
d) der Heranziehung zu einer Neben-

tätigkeit, 
 
e) einer Maßnahme der Dienstaufsicht 

aus Gründen des § 26 Absatz 3 
des Deutschen Richtergesetzes 
und 

 
f) einer Verfügung über Ermäßigung 

des Dienstes oder Beurlaubung 
nach den §§ 7 bis 10. 

 
§ 68 

Zuständigkeit des Dienstgerichtshofs 
 
Der Dienstgerichtshof entscheidet 
 
1. über Berufungen gegen Urteile und 

Beschwerden gegen Beschlüsse des 
Dienstgerichts und 

 
2. in den sonstigen Fällen, in denen nach 

den Vorschriften dieses Gesetzes und 
den danach anzuwendenden Verfah-
rensvorschriften das Gericht des zwei-
ten Rechtszuges zuständig ist. 

 

 § 68 
Zuständigkeit des Dienstgerichtshofs 

 
unverändert 

§ 69 
Mitglieder der Richterdienstgerichte 

 
(1) Die Richterdienstgerichte werden mit der 
erforderlichen Zahl von Vorsitzenden Rich-
terinnen und Richtern, ständigen und nicht-
ständigen Beisitzerinnen und Beisitzern 
sowie von regelmäßigen Vertreterinnen und 
Vertretern der Vorsitzenden und ständigen 
Beisitzerinnen und Beisitzer besetzt. 
 
(2) Die richterlichen Mitglieder der Richter-
dienstgerichte müssen Richterin oder Rich-
ter auf Lebenszeit sein und das fünfund-
dreißigste Lebensjahr vollendet haben. Prä-
sidentinnen und Präsidenten von Gerichten 
und ihre ständigen Vertreterinnen und Ver-
treter können nicht Mit-glieder eines Rich-
terdienstgerichts sein. 
 

 § 69 
Mitglieder der Richterdienstgerichte 

 
unverändert 
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(3) Zum anwaltlichen Mitglied der Richter-
dienstgerichte können nur Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte berufen werden, die 
in den Vorstand einer nordrhein-
westfälischen Rechtsanwaltskammer ge-
wählt werden können. Sie dürfen nicht 
gleichzeitig dem Vorstand der Rechtsan-
waltskammer oder der Satzungsversamm-
lung angehören oder bei der Rechts-
anwaltskammer oder der Satzungsver-
sammlung im Haupt- oder Nebenberuf tätig 
sein. Das Amt des anwaltlichen Mitglieds 
können nur Deutsche ausüben. 
 
(4) Die Mitglieder werden von dem Präsidi-
um des Gerichts, bei dem das Richter-
dienstgericht errichtet ist, für fünf Geschäfts-
jahre bestimmt. Scheidet ein Mitglied vorher 
aus, so ist für den Rest der Amtszeit ein 
Nachfolger zu bestimmen. 
 
(5) Die anwaltlichen Mitglieder erhalten Ta-
ge- und Übernachtungsgelder in entspre-
chender Anwendung des Landesreisekos-
tengesetzes vom 16. Dezember 1998  
(GV. NRW. S. 738) in der jeweils geltenden 
Fassung, wenn sie weder ihren Wohnsitz 
noch ihren Kanzleisitz am Sitz des Richter-
dienstgerichts haben. Fahrtkosten werden 
ihnen in entsprechender Anwendung  
von § 5 des Justizvergütungs- und  
–entschädigungsgesetzes vom 5. Mai 2004  
(BGBl. I S. 718, 776) in der jeweils gelten-
den Fassung ersetzt. 
 

§ 70 
Verbot der Amtsausübung 

 
(1) Richterinnen oder Richter, gegen die 
Disziplinarklage erhoben oder wegen einer 
vorsätzlichen Straftat ein Strafverfahren 
eingeleitet oder denen die Führung ihrer 
Amtsgeschäfte vorläufig untersagt ist, kön-
nen während dieses Verfahrens oder der 
Dauer der Untersagung ihr Amt als Mitglied 
des Richterdienstgerichts nicht ausüben. 
 
(2) Rechtsanwältinnen oder Rechtsanwälte, 
gegen die ein anwaltsgerichtliches Verfah-
ren oder wegen einer vorsätzlichen Straftat 
ein Strafverfahren eingeleitet oder ein Be-
rufs- oder Vertretungsverbot (§§ 150 und 
161a der Bundesrechtsanwaltsordnung in 

 § 70 
Verbot der Amtsausübung 

 
unverändert 
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der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 303-8, veröffentlichten berei-
nigten Fassung in der je-weils geltenden 
Fassung) verhängt worden ist, können wäh-
rend dieses Verfahrens oder der Dauer des 
Berufs- oder Vertretungsverbots ihr Amt als 
Mitglied des Richterdienstgerichts nicht 
ausüben. Werden dem Vorstand der 
Rechtsanwaltskammer solche Tatbestände 
bekannt, so unterrichtet er unverzüglich das 
Präsidium des Gerichts, bei dem das Rich-
terdienstgericht errichtet ist. 
 

§ 71 
Erlöschen und Ruhen des Amtes 

 
(1) Das Amt als richterliches Mitglied des 
Richterdienstgerichts erlischt, wenn 
 
1. eine Voraussetzung für die Berufung 

der Richterin oder des Richters in das 
Amt wegfällt, 

 
2. gegen die Richterin oder den Richter im 

Strafverfahren eine Freiheitsstrafe oder 
im Disziplinarverfahren ein Verweis  
oder eine schwerere Disziplinarmaß-
nahme rechtskräftig verhängt worden 
ist. 

 
Die Rechte und Pflichten als Mitglied ruhen, 
solange die Richterin oder der Richter an 
eine Verwaltungsbehörde oder an eine an-
dere Stelle als ein Gericht abgeordnet ist. 
Das Gleiche gilt, solange die Richterin oder 
der Richter vorübergehend mit der Wahr-
nehmung der Amtsgeschäfte der Präsiden-
tin oder des Präsidenten eines Gerichts 
oder der ständigen Vertreterin oder des 
ständigen Vertreters beauftragt ist. 
 
(2) Das Amt als anwaltliches Mitglied des 
Richterdienstgerichts erlischt, wenn  
 
1. eine Voraussetzung für die Berufung 

der Rechtsanwältin oder des Rechts-
anwalts in das Amt wegfällt, 

 
2. die Rechtsanwältin oder der Rechtsan-

walt aus der Rechtsanwaltskammer, 
von der sie oder er als Mitglied benannt 
ist, ausscheidet, 

 

 § 71 
Erlöschen und Ruhen des Amtes 

 
unverändert 
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3. gegen die Rechtsanwältin oder den 
Rechtsanwalt im Strafverfahren eine 
Freiheitsstrafe oder im anwaltsgerichtli-
chen Verfahren ein Verweis oder eine 
schwerwiegendere Maßnahme rechts-
kräftig verhängt worden ist. 

 
§ 70 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

 
Abschnitt 2 

Dienstgericht für Richter 
 

§ 72 
Besetzung 

 
Das Dienstgericht verhandelt und entschei-
det in der Besetzung mit einer Vorsitzenden 
oder einem Vorsitzenden, einer ständigen 
Beisitzerin oder einem ständigen Beisitzer 
sowie einer nichtständigen Beisitzerin oder 
einem nichtständigen Beisitzer. 

 

 Abschnitt 2 
Dienstgericht für Richter 

 
§ 72 

Besetzung 
 

unverändert 

§ 73 
Vorsitzende und Vorsitzender sowie 

ständige Beisitzerin und ständiger Bei-
sitzer 

 
(1) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende 
muss der ordentlichen Gerichtsbarkeit oder 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit angehören. 
Die regelmäßige Vertreterin oder der regel-
mäßige Vertreter der oder des Vorsitzenden 
muss aus der jeweils anderen Gerichtsbar-
keit stammen. Die ständige Beisitzerin oder 
der ständige Beisitzer und deren oder des-
sen regelmäßige Vertreterin oder regelmä-
ßiger Vertreter müssen der Rechtsanwalt-
schaft angehören. 
 
(2) Die Mitglieder der ordentlichen Gerichts-
barkeit und der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
werden nach der Reihenfolge von Vor-
schlagslisten bestimmt, welche die Präsidi-
en der Oberlandesgerichte und das Präsidi-
um des Oberverwaltungsgerichts aufstellen. 
Die Präsidien der Oberlandesgerichte stel-
len eine gemeinsame Vorschlagsliste auf. 
 
(3) Die anwaltlichen Beisitzerinnen und Bei-
sitzer werden von dem Präsidium des Ge-
richts, bei dem das Dienstgericht eingerich-
tet ist, für die Dauer von fünf Jahren beru-
fen. Sie können nach Ablauf ihrer Amtszeit 

 § 73 
Vorsitzende und Vorsitzender sowie 

ständige Beisitzerin und ständiger Bei-
sitzer 

 
unverändert 
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wieder berufen werden. Das Präsidium ist 
bei der Hinzuziehung der ständigen Beisit-
zerinnen und Beisitzer an die Vorschlagslis-
ten und deren Reihenfolge gebunden, die 
die Vorstände der Rechtsanwaltskammern 
aufstellen. Die Zahl der anwaltlichen Mit-
glieder des Dienstgerichts soll verhältnis-
mäßig der Mitgliederzahl der Rechtsan-
waltskammern Düsseldorf, Hamm und Köln 
entsprechen. Das Präsidium bestimmt die 
erforderliche Zahl von anwaltlichen Mitglie-
dern. Die Vorschlagslisten müssen mindes-
tens das Eineinhalbfache der erforderlichen 
Anzahl von Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälten enthalten. 
 
(4) Sind die regelmäßigen Vertreterinnen 
oder Vertreter an der Mitwirkung verhindert, 
so bestimmt das Präsidium (§ 69 Absatz 4 
Satz 1) aus den Richterinnen und Richtern 
seines Gerichts oder aus den von den 
Rechtsanwaltskammern nach Absatz 3 be-
nannten Rechts-anwältinnen und Rechts-
anwälten einen zeitweiligen Vertreter. 
 

§ 74 
Nichtständige Beisitzerin und nichtstän-

diger Beisitzer 
 
(1) Die nichtständige Beisitzerin oder der 
nichtständige Beisitzer muss dem Gerichts-
zweig der betroffenen Richterin oder des 
betroffenen Richters angehören. Dies gilt 
nicht, wenn bereits die Vorsitzende oder der 
Vorsitzende diesem Gerichtszweig ange-
hört. In diesem Fall ist die nichtständige 
Beisitzerin oder der nichtständige Beisitzer 
eine Richterin oder ein Richter der in § 73 
Absatz 1 Satz 1 genannten Gerichtsbarkeit, 
der die Vorsitzende oder der Vorsitzende 
nicht angehört. Die nichtständige Beisitzerin 
oder der nichtständige Beisitzer wird nach 
Vorschlagslisten bestimmt, die die Präsidien 
der Oberlandesgerichte, des Oberverwal-
tungsgerichts, der Finanzgerichte, der Lan-
desarbeitsgerichte und des Landessozialge-
richts aufstellen. Die Präsidien der Oberlan-
desgerichte, der Finanzgerichte und der 
Landesarbeits-gerichte stellen jeweils eine 
gemeinschaftliche Vorschlagsliste auf. 
 
(2) Das Präsidium (§ 69 Absatz 4 Satz 1) 
regelt vor jedem Geschäftsjahr die Reihen-

 § 74 
Nichtständige Beisitzerin und nichtstän-

diger Beisitzer 
 

unverändert 
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folge, in der die nichtständigen Beisitzerin-
nen und Beisitzer herangezogen werden. 
Dabei ist es an die Reihenfolge in den Vor-
schlagslisten gebunden. 
 
(3) Die Heranziehung der nichtständigen 
Beisitzerin oder des nichtständigen Beisit-
zers erstreckt sich auf das gesamte Verfah-
ren. Ist sie oder er bei der ersten Entschei-
dung an der Mitwirkung verhindert, so tritt 
die nächstfolgende Beisitzerin oder der 
nächstfolgende Beisitzer an ihre oder seine 
Stelle. Ist sie oder er später verhindert, so 
vertritt sie oder ihn die nächstfolgende Bei-
sitzerin oder der nächstfolgende Beisitzer 
für die Dauer der Verhinderung. 
 
(4) Sind alle nichtständigen Beisitzerinnen 
und Beisitzer eines Gerichtszweigs an der 
Mitwirkung verhindert, so ist eine Beisitzerin 
oder ein Beisitzer aus einem anderen Ge-
richtszweig heranzuziehen. Das Nähere 
bestimmt das Präsidium vor Beginn jedes 
Geschäftsjahres. 
 

§ 75 
Geschäftsverteilung 

 
(1) Innerhalb des Dienstgerichts (Kammer) 
werden die Geschäfte durch Beschluss aller 
der Kammer ständig angehörenden Richte-
rinnen und Richter auf die Mitglieder verteilt. 
Bei Stimmengleichheit entscheidet das Prä-
sidium. 
 
(2) Der Beschluss bestimmt vor Beginn des 
Geschäftsjahres für dessen Dauer, nach 
welchen Grundsätzen die Mitglieder an den 
Verfahren mitwirken. Er kann nur geändert 
werden, wenn es wegen Überlastung, un-
genügender Auslastung, Wechsels oder 
dauernder Verhinderung einzelner Mitglie-
der der Kammer nötig wird. 

 

 § 75 
Geschäftsverteilung 

 
unverändert 

Abschnitt 3 
Dienstgerichtshof für Richter 

 
§ 76 

Besetzung 
 
(1) Der Dienstgerichtshof verhandelt und 
entscheidet in der Besetzung mit einer Vor-
sitzenden oder einem Vorsitzenden, zwei 

 Abschnitt 3 
Dienstgerichtshof für Richter 

 
§ 76 

Besetzung 
 
unverändert 
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ständigen und zwei nichtständigen Beisitze-
rinnen oder Beisitzern. 
 
(2) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende 
muss der ordentlichen Gerichtsbarkeit oder 
der Verwaltungsgerichtsbarkeit angehören. 
Eine ständige Beisitzerin oder ein ständiger 
Beisitzer muss aus der jeweils anderen Ge-
richtsbarkeit stammen. Die regelmäßige 
Vertreterin oder der regelmäßige Vertreter 
der oder des Vorsitzenden und der in Satz 2 
genannten ständigen Beisitzerin oder des in 
Satz 2 genannten ständigen Beisitzers 
müssen der Gerichtsbarkeit der oder des 
Vertretenen angehören. Die weitere ständi-
ge Beisitzerin oder der weitere ständige 
Beisitzer und deren regelmäßige Vertreterin 
oder dessen regelmäßiger Vertreter müssen 
der Rechtsanwaltschaft angehören. 
 
(3) Eine nichtständige Beisitzerin oder ein 
nichtständiger Beisitzer muss dem Ge-
richtszweig der betroffenen Richterin oder 
des betroffenen Richters angehören. Die 
weitere nichtständige Beisitzerin oder der 
weitere nichtständige Beisitzer wird im 
Wechsel aus den Richterinnen und Richtern 
der Arbeitsgerichtsbarkeit, der Finanzge-
richtsbarkeit und der Sozialgerichtsbarkeit in 
dieser Reihenfolge bestimmt. 
 
(4) § 73 Absatz 2 bis 4, § 74 Absatz 1 Satz 
3 und 4, Absatz 2 bis 4 und § 75 gelten ent-
sprechend. 
 

Kapitel 2 
Disziplinarverfahren gegen Richterinnen 

und Richter 
 

§ 77 
Geltung des Landesdisziplinargesetzes 

 
(1) Soweit dieses Gesetz nichts anderes 
bestimmt, gelten in Disziplinarsachen die 
Vor-schriften des Landesdisziplinargesetzes 
entsprechend. 
 
(2) Bei einem Dienstvergehen, das eine 
schwerere Disziplinarmaßnahme als einen 
Verweis rechtfertigt, ist § 15 des Landesdis-
ziplinargesetzes nicht anzuwenden. 
 

 

 Kapitel 2 
Disziplinarverfahren gegen Richterinnen 

und Richter 
 

§ 77 
Geltung des Landesdisziplinargesetzes 

 
unverändert 
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§ 78 
Disziplinarmaßnahmen 

 
(1) Disziplinarmaßnahmen sind: 
 
1. Verweis, 
 
2. Geldbuße, 
 
3. Kürzung der Dienstbezüge, 
 
4. Versetzung in ein Richteramt mit gerin-

gerem Endgrundgehalt, 
 
5. Entfernung aus dem Richterverhältnis, 
 
6. Kürzung des Ruhegehalts und 
 
7. Aberkennung des Ruhegehalts. 
 
(2) Als Disziplinarmaßnahme ist auch die 
Versetzung in ein anderes Richteramt mit 
gleichem Endgrundgehalt zulässig. 
 
(3) Die Disziplinarmaßnahme der Verset-
zung in ein anderes Richteramt mit glei-
chem Endgrundgehalt kann mit einer Kür-
zung der Dienstbezüge verbunden werden. 
Im Übrigen darf in demselben Disziplinar-
verfahren nur eine der in den Absätzen 1 
und 2 genannten Disziplinarmaßnahmen 
verhängt werden. 
 
(4) Gegen Richterinnen und Richter kann 
durch Disziplinarverfügung nur ein Verweis 
verhängt werden. Andere Disziplinarmaß-
nahmen können nur auf Disziplinarklage hin 
durch die Richterdienstgerichte verhängt 
werden. 
 

 § 78 
Disziplinarmaßnahmen 

 
unverändert 

§ 79 
Abordnung 

 
Richterinnen und Richter, gegen die Diszip-
linarklage erhoben wird oder erhoben wor-
den ist, können an ein anderes Gericht ihres 
Gerichtszweiges abgeordnet werden. 

 

 § 79 
Abordnung 

 
unverändert 

§ 80 
Zuständigkeit und Verfahren 

 
(1) Die Einleitung eines Disziplinarverfah-
rens, die Ermittlung des Sachverhalts und 

 § 80 
Zuständigkeit und Verfahren 

 
unverändert 
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die Entscheidung über eine Maßnahme 
gemäß § 78 Absatz 4 Satz 1 obliegen der-
jenigen Stelle, welche die Dienstaufsicht 
über die Richterin oder den Richter ausübt. 
Befindet sich die Richterin oder der Richter 
bereits im Ruhestand oder tritt sie oder er 
vor Abschluss der Ermittlungen in den Ru-
hestand, so ist diejenige Stelle zuständig, 
welche die Dienstaufsicht vor dem Eintritt in 
den Ruhestand zuletzt ausgeübt hat. 
 
(2) Das Justizministerium kann ein Diszipli-
narverfahren einleiten oder ein Disziplinar-
verfahren jederzeit an sich ziehen. Es kann 
im Einzelfall eine andere Stelle seines Ge-
schäftsbereichs mit der Ermittlung des 
Sachverhalts betrauen. 
 
(3) Die Disziplinarklage wird von dem Jus-
tizministerium erhoben. 
 

§ 81 
Erweiterte Zuständigkeit des Dienstge-

richts 
 
(1) Das Dienstgericht entscheidet auf An-
trag des Justizministeriums durch Be-
schluss über die vorläufige Dienstenthe-
bung, die Einbehaltung von Dienstbezügen, 
die Einbehaltung des Ruhegehalts, die Ab-
ordnung sowie die Aufhebung dieser Maß-
nahmen. Der Beschluss ist dem Justizminis-
terium und der Richterin oder dem Richter 
zuzustellen. 
 
(2) Die vorläufige Dienstenthebung, die Ein-
behaltung von Dienstbezügen, die Einbehal-
tung des Ruhegehalts sowie die Aufhebung 
dieser Maßnahmen kann das Dienstgericht 
nach Anhörung des Justizministeriums auch 
von Amts wegen anordnen. 
 
(3) Gegen die Entscheidung des Dienstge-
richts ist die Beschwerde zulässig. 
 
(4) Bei veränderten Umständen kann die 
Richterin oder der Richter die Aufhebung 
der in Absatz 1 genannten Maßnahmen 
beantragen. 
 
 
 
 

 § 81 
Erweiterte Zuständigkeit des Dienstge-

richts 
 

unverändert 
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(5) Ist gegen ein Urteil des Dienstgerichts 
Berufung eingelegt, so entscheidet in den 
Fällen des Absatzes 1 der Dienstgerichts-
hof. 

 
§ 82 

Vertreter 
 
In Disziplinarverfahren kann nur eine Rich-
terin oder ein Richter zum Vertreter einer 
Richterin oder eines Richters nach § 16 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 12. November 
1999 (GV. NRW. S. 602) in der jeweils gel-
tenden Fassung bestellt werden. 
 

 § 82 
Vertreter 

 
unverändert 

§ 83 
Zulässigkeit der Revision 

 
Gegen Urteile des Dienstgerichtshofs ist die 
Revision an das Dienstgericht des Bundes 
nach Maßgabe der §§ 81 und 82 des Deut-
schen Richtergesetzes zulässig, wenn auf 
Versetzung in ein Richteramt mit geringe-
rem Endgrundgehalt, Entfernung aus dem 
Dienst, Kürzung oder Aberkennung des 
Ruhegehalts erkannt ist oder das Gericht 
entgegen dem Antrag des Vertreters des 
Justizministeriums diese Maßnahme nicht 
verhängt hat. 

 

 § 83 
Zulässigkeit der Revision 

 
unverändert 

§ 84 
Bekleidung mehrerer Ämter 

 
Ist eine Richterin oder ein Richter zugleich 
Beamtin oder Beamter, so sind die Vor-
schriften über das Disziplinarverfahren ge-
gen Richterinnen und Richter anzuwenden. 

 

 § 84 
Bekleidung mehrerer Ämter 

 
unverändert 

§ 85 
Richterinnen und Richter auf Probe und 

kraft Auftrags 
 
(1) Gegen Richterinnen und Richter auf 
Probe oder Richterinnen und Richter kraft 
Auftrags finden Disziplinarklageverfahren 
dann nicht statt, wenn die Richterin oder der 
Richter wegen eines Verhaltens entlassen 
werden soll, das bei Richterinnen und Rich-
tern auf Lebenszeit eine im gerichtlichen 
Disziplinarverfahren zu verhängende Diszip-
linarmaßnahme zur Folge hätte. 

 § 85 
Richterinnen und Richter auf Probe und 

kraft Auftrags 
 

unverändert 
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(2) Ist eine Richterin oder ein Richter kraft 
Auftrags nach § 23 in Verbindung mit § 22 
Absatz 3 des Deutschen Richtergesetzes 
aus dem Richterverhältnis entlassen wor-
den, so steht dies der Erhebung einer Dis-
ziplinarklage nach den Vorschriften für Be-
amtinnen und Beamte nicht entgegen. 
 

Kapitel 3 
Versetzungs- und Prüfungsverfahren 

 
Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 86 
Anwendung der Verwaltungsgerichts-

ordnung 
 
Für die Verfahren nach § 67 Nummer 2 
(Versetzungsverfahren), Nummer 3 und 4 
(Prüfungsverfahren) gelten die Vorschriften 
der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. März 
1991 (BGBl. I S. 686) in der jeweils gelten-
den Fassung und des Justizgesetzes Nord-
rhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 (GV. 
NRW. S. 30) in der jeweils geltenden Fas-
sung entsprechend, soweit dieses Gesetz 
nichts anderes bestimmt. Die Vorschriften 
über den Gerichtsbescheid sind nicht anzu-
wenden.  
 

 Kapitel 3 
Versetzungs- und Prüfungsverfahren 

 
Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften 
 

§ 86 
Anwendung der Verwaltungsgerichts-

ordnung 
 
unverändert 

Abschnitt 2 
Versetzungsverfahren 

 
§ 87 

Einleitung des Verfahrens 
 
Das Versetzungsverfahren wird durch einen 
Antrag des Justizministeriums eingeleitet. 
Ein Vorverfahren findet nicht statt. 

 

 Abschnitt 2 
Versetzungsverfahren 

 
§ 87 

Einleitung des Verfahrens 
 

unverändert 

§ 88 
Urteilsformel 

 
Das Gericht erklärt eine der in § 31 des 
Deutschen Richtergesetzes vorgesehenen 
Maßnahmen für zulässig oder weist den 
Antrag zurück. 

 

 § 88 
Urteilsformel 

 
unverändert 
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Abschnitt 3 
Prüfungsverfahren 

 
§ 89 

Einleitung des Verfahrens 
 
Das Prüfungsverfahren wird in den Fällen 
des § 67 Nummer 3 durch einen Antrag des 
Justizministeriums, in den Fällen der Num-
mer 4 durch einen Antrag der Richterin oder 
des Richters eingeleitet. Ein Vorverfahren 
findet nur in Fällen des § 67 Nummer 4 
statt. 
 

 Abschnitt 3 
Prüfungsverfahren 

 
§ 89 

Einleitung des Verfahrens 
 
unverändert 

§ 90 
Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit mit Zustimmung 

 
(1) Beantragen Richterinnen und Richter auf 
Lebenszeit oder Richterinnen und Richter 
auf Zeit schriftlich, sie wegen Dienstunfä-
higkeit in den Ruhestand zu versetzen, oder 
stimmen sie ihrer Versetzung in den Ruhe-
stand schriftlich zu, so hat ihre dienstvorge-
setzte Stelle nach Einholung ärztlicher Gut-
achten zu erklären, ob sie sie nach pflicht-
gemäßem Ermessen für dauernd unfähig 
hält, ihre Amtspflichten zu erfüllen. Das Nä-
here zur Ausführung wird durch Rechtsver-
ordnung des Justizministeriums geregelt. 
 
(2) Die Dienststelle, die über die Versetzung 
in den Ruhestand entscheidet, ist an die Er-
klärung der dienstvorgesetzten Stelle nicht 
gebunden; sie kann auch andere Beweise 
erheben. 
 

 § 90 
Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit mit Zustimmung 

 
unverändert 

§ 91 
Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit ohne Zustimmung 

 
(1) Hält die dienstvorgesetzte Stelle Richte-
rinnen und Richter auf Lebenszeit oder 
Richte-rinnen und Richter auf Zeit für 
dienstunfähig und stellt die Richterin oder 
der Richter keinen Antrag nach § 90 Absatz 
1, so teilt die dienstvorgesetzte Stelle der 
Richterin oder dem Richter oder ihrem oder 
seinem Betreuer mit, dass ihre oder seine 
Versetzung in den Ruhestand beabsichtigt 
sei. Dabei sind die Gründe für die Verset-
zung in den Ruhestand anzugeben. Ist die 
Richterin oder der Richter zur Wahrneh-

 § 91 
Versetzung in den Ruhestand wegen 
Dienstunfähigkeit ohne Zustimmung 

 
unverändert 
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mung ihrer oder seiner Rechte in dem Ver-
fahren nicht in der Lage, so bestellt das 
Amtsgericht auf Antrag der dienstvorgesetz-
ten Stelle einen Betreuer als gesetzlichen 
Vertreter in dem Verfahren. Die Vorschriften 
des Gesetzes über das Verfahren in Famili-
ensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 17. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587) in der je-
weils geltenden Fassung gelten bei Anord-
nung einer Betreuung nach § 1896 des 
Bürgerlichen Gesetzbuches entsprechend. 
Zum Betreuer kann nur eine Richterin oder 
ein Richter bestellt werden. 
 
(2) Stimmt die Richterin oder der Richter, ihr 
oder sein Betreuer der Versetzung in den 
Ruhestand nicht innerhalb eines Monats 
schriftlich zu, so stellt das Justizministerium 
das Verfahren ein oder beantragt beim 
Dienstgericht die Zulässigkeit der Verset-
zung der Richterin oder des Richters in den 
Ruhestand festzustellen. Die das Ruhegeh-
alt übersteigenden Dienstbezüge sind mit 
dem Ende des Monats, in welchem die An-
tragsschrift der Richterin oder dem Richter 
zugestellt wird, bis zum Beginn des Ruhe-
standes einzubehalten. 
 
(3) Gibt das Dienstgericht dem Antrag des 
Justizministeriums statt, so ist die Richterin 
oder der Richter mit dem Ende des Monats, 
in dem die Entscheidung rechtskräftig ge-
worden ist, in den Ruhestand zu versetzen. 
Die einbehaltenen Dienstbezüge werden 
nicht nachgezahlt. Weist das Dienstgericht 
den Antrag zurück, so ist das Verfahren 
einzustellen. Die Entscheidung ist der Rich-
terin oder dem Richter, ihrer oder seinem 
Betreuer zuzustellen. Die einbehaltenen 
Dienstbezüge sind nachzuzahlen. 
 

§ 92 
Bekleidung mehrerer Ämter 

 
Sind Richterinnen und Richter zugleich Be-
amte, so sind für ihre Versetzung in den 
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit die 
Vorschriften für Richterinnen und Richter 
anzuwenden. 

 

 § 92 
Bekleidung mehrerer Ämter 

 
unverändert 
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§ 93 
Urteilsformel 

 
(1) In dem Falle des § 67 Nummer 3 Buch-
stabe a stellt das Gericht die Nichtigkeit fest 
oder weist den Antrag zurück. 
 
(2) In den Fällen des § 67 Nummer 3 Buch-
staben b bis d stellt das Gericht die Zuläs-
sigkeit der Maßnahme oder die Entlassung 
fest oder weist den Antrag zurück. 
 
(3) In den Fällen des § 67 Nummer 4 Buch-
staben a bis d und f hebt das Gericht die 
angefochtene Maßnahme auf oder weist 
den Antrag zurück. 
 
(4) In dem Fall des § 67 Nummer 4 Buch-
stabe e stellt das Gericht die Unzulässigkeit 
der Maßnahme fest oder weist den Antrag 
zurück. 
 

 § 93 
Urteilsformel 

 
unverändert 

§ 94 
Aussetzung von Verfahren 

 
(1) Ist eine Maßnahme der Dienstaufsicht 
aus den Gründen des § 26 Absatz 3 des 
Deutschen Richtergesetzes angefochten 
und hängt die Entscheidung hierüber von 
dem Bestehen oder Nichtbestehen eines 
Rechtsverhältnisses ab, das den Gegen-
stand eines anderen Verfahrens bildet oder 
bilden kann, so hat das Richterdienstgericht 
die Verhandlung bis zur Erledigung des 
anderen Verfahrens auszusetzen. Der Aus-
setzungsbeschluss ist zu begründen. 
(2) Ist das Verfahren bei dem anderen Ge-
richt noch nicht anhängig, so setzt das Rich-
terdienstgericht in dem Aussetzungsbe-
schluss eine angemessene Frist zur Einlei-
tung des Verfahrens. Nach fruchtlosem Ab-
lauf der Frist weist es den Antrag ohne wei-
tere Sachprüfung zurück. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 94 
Aussetzung von Verfahren 

 
unverändert 
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(3) Hängt die Entscheidung eines anderen 
Gerichts als eines Richterdienstgerichts 
davon ab, ob eine Maßnahme der Dienst-
aufsicht aus den Gründen des § 26 Absatz 
3 des Deutschen Richtergesetzes unzuläs-
sig ist, so hat das Gericht die Verhandlung 
bis zur Erledigung des Verfahrens vor dem 
Richterdienstgericht auszusetzen. Der Aus-
setzungsbeschluss ist zu begründen.  
Absatz 2 gilt entsprechend. 

 
§ 95 

Kostenentscheidung in besonderen Fäl-
len 

 
In Verfahren nach § 18 Absatz 3 und § 21 
Absatz 3 Satz 2 des Deutschen Richterge-
setzes kann das Gericht die Kosten nach 
billigem Ermessen auch insoweit der 
Staatskasse auferlegen, als es nach dem 
Antrag des Justizministeriums erkannt und 
die Richterin oder der Richter diesem An-
trag nicht widersprochen hat. 
 

 § 95 
Kostenentscheidung in besonderen Fäl-

len 
 
unverändert 

Kapitel 4 
Disziplinarverfahren gegen Staatsanwäl-

tinnen und Staatsanwälte 
 

§ 96 
Zuständigkeit der Richterdienstgerichte 

 
In Disziplinarsachen gegen Staatsanwältin-
nen und Staatsanwälte, auch soweit sie im 
Ruhe-stand sind, entscheiden die Richter-
dienstgerichte 

 

 Kapitel 4 
Disziplinarverfahren gegen Staatsanwäl-

tinnen und Staatsanwälte 
 

§ 96 
Zuständigkeit der Richterdienstgerichte 

 
unverändert 

§ 97 
Nichtständige Beisitzerin und nichtstän-

diger Beisitzer 
 
(1) Die nichtständigen Beisitzerinnen und 
Beisitzer nach § 74 Absatz 1 Satz 1 und § 
76 Absatz 3 müssen auf Lebenszeit berufe-
ne Staatsanwältinnen oder Staatsanwälte 
sein, die das fünfunddreißigste Lebensjahr 
vollendet haben. Sie werden von der Lan-
desregierung auf Vorschlag des Justizminis-
teriums für fünf Geschäftsjahre als ehren-
amtliche Richterinnen oder Richter bestellt. 
Die zuständigen Berufsverbände können 
dem Justizministerium Beisitzerinnen und 
Beisitzer vorschlagen. 
 

 § 97 
Nichtständige Beisitzerin und nichtstän-

diger Beisitzer 
 

unverändert 
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(2) Das Präsidium (§ 69 Absatz 4 Satz 1) 
regelt vor jedem Geschäftsjahr die Reihen-
folge, in der die nichtständigen Beisitzerin-
nen und Beisitzer herangezogen werden. 
 
(3) § 69 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 Satz 
2 und die §§ 70 und 71 gelten entspre-
chend. 

 
§ 98 

Eid der nichtständigen Beisitzerin und 
des nichtständigen Beisitzers 

 
Nichtständige Beisitzerinnen und nichtstän-
dige Beisitzer haben vor der ersten Ent-
scheidung, an der sie mitwirken, den Rich-
tereid (§ 3 Satz 2 und 3) zu leisten. 

 

 § 98 
Eid der nichtständigen Beisitzerin und 

des nichtständigen Beisitzers 
 
unverändert 

§ 99 
Disziplinarklage und Revision 

 
In Disziplinarverfahren gegen Staatsanwäl-
tinnen und Staatsanwälte gelten § 80 Ab-
satz 3 und § 83 entsprechend. 

 

 § 99 
Disziplinarklage und Revision 

 
unverändert 

Teil 4 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 100 

Ermächtigung zum Erlass von Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften 

 
Soweit nach den entsprechend anzuwen-
denden Vorschriften für die Beamtinnen und 
Beamten des Landes (§ 2 Absatz 2) das für 
Inneres zuständige Ministerium, das Fi-
nanzministerium oder beide gemeinsam 
zum Erlass von Rechts- oder Verwaltungs-
vorschriften ermächtigt sind, ist bei beson-
deren Regelungen für Richterinnen und 
Richter das Einvernehmen des Justizminis-
teriums erforderlich. 
 

 Teil 4 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 100 

Ermächtigung zum Erlass von Rechts- 
und Verwaltungsvorschriften 

 
unverändert 

§ 101 
Anträge auf Hinausschieben der Alters-

grenze 
 
Anträge nach § 4 Absatz 3 können erst ab 
Inkrafttreten der Vorschrift wirksam gestellt 
werden. 

 

 § 101 
Anträge auf Hinausschieben der Alters-

grenze 
 
unverändert 
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§ 102 
Beginn der ersten gemeinsamen Wahl-

periode 
 
(1) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes laufende Amtszeit der 
Richter-vertretungen gilt fort und endet mit 
Ablauf des 31. Dezember 2018; die einge-
richtete Einigungsstelle bleibt bis zum 30. 
Juni 2016 bestehen und ist bis zu diesem 
Zeitpunkt zugleich Einigungsstelle der Prä-
sidialräte. Die Einigungsstelle der Richter- 
und Staatsanwaltsvertretungen nach § 24 
und die Einigungsstelle in gemeinsamen 
Angelegenheiten nach § 50 wer-den erst-
mals zum 1. Juli 2016 gebildet. Ein weiteres 
Mitglied des Präsidialrats, das nach Maß-
gabe des § 58 Absatz 1 Satz 3 in Verbin-
dung mit § 33 Absatz 3 Satz 2 nicht wählbar 
gewesen wäre, scheidet mit Ablauf des 31. 
Dezember 2016 aus dem Präsidialrat aus; 
es gilt § 64 Absatz 2. 
 
(2) Die erste Wahlperiode der Staatsan-
waltsvertretungen nach diesem Gesetz be-
ginnt am 1. Juli 2016 und endet abweichend 
von § 47 Absatz 1 in Verbindung mit § 16 
Absatz 1 am 31. Dezember 2018. Für diese 
Wahl gelten die §§ 33 bis 37 entsprechend. 
Die Leiterin oder der Leiter einer Staatsan-
waltschaft wird nach den Grundsätzen der 
Personenwahl gewählt; die Vorschriften 
über die Wahl der vorsitzenden Person des 
Präsidialrats gelten entsprechend. 
 
(3) Die erste gemeinsame Wahlperiode der 
Richter- und Staatsanwältevertretungen 
beginnt am 1. Januar 2019. 
 

 § 102 
Beginn der ersten gemeinsamen Wahl-

periode 
 
unverändert 

§ 103 
Erstmalige Berufung der ehrenamtlichen 

Richterinnen und Richter 
 
Die erste Amtszeit der nach § 30 Absatz 2 
Satz 2 zu berufenden ehrenamtlichen Rich-
terinnen und Richter endet abweichend von 
§ 30 Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit § 20  
Absatz 1 Satz 1 des Arbeitsgerichtsgeset-
zes am 14. Oktober 2017. 

 

 § 103 
Erstmalige Berufung der ehrenamtlichen 

Richterinnen und Richter 
 
unverändert 
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§ 104 
Laufende Beteiligungsverfahren 

 
Auf laufende Beteiligungsverfahren finden 
die jeweils zum Zeitpunkt ihrer Einleitung 
geltenden Vorschriften Anwendung. 

 

 § 104 
Laufende Beteiligungsverfahren 

 
unverändert 

 
 

§ 105 
Inkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 
2 am 1. Januar 2016 in Kraft. Die §§ 46 bis 
50 treten am 1. Juli 2016 und die §§ 66 bis 
99 am 1. Januar 2017 in Kraft. 
 

 § 105 wird wie folgt gefasst: 
 

§ 105 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des 
Satzes 2 am 1. Januar 2016 in Kraft. Die §§ 
46 bis 50 treten am 1. Juli 2016 und die §§ 
66 bis 99 am 1. Januar 2017 in Kraft. 
 
(2) Die Landesregierung berichtet dem 
Landtag bis zum 31. Dezember 2019 über 
die mit diesem Gesetz gemachten Erfah-
rungen hinsichtlich der Möglichkeit des Hin-
ausschiebens des Eintritts in den Ruhe-
stand, der Regelungen über die Teilzeitbe-
schäftigung und Beurlaubung, der Neuge-
staltung der Beteiligungsrechte sowie der 
Mitwirkung ehrenamtlicher Richterinnen und 
Richter aus der Rechtsanwaltschaft in den 
Richterdienstgerichten. 
 

Artikel 2 
Änderung des Landesrichtergesetzes 

 

 Artikel 2 
Änderung des Landesrichtergesetzes 

 
Die §§ 1 bis 19a, 22 bis 34 und 70 bis 79 
des Landesrichtergesetzes vom  
29. März 1966 (GV. NRW. S. 217), das zu-
letzt durch Gesetz vom 9. Juni 2009  
(GV. NRW. S. 341) geändert worden ist, 
werden aufgehoben. 
 

 Unverändert 

Artikel 3 
Änderung des Landespersonalvertre-

tungsgesetzes 
 

 Artikel 3 
Änderung des Landespersonalvertre-

tungsgesetzes 
 

Das Landespersonalvertretungsgesetz vom 
3. Dezember 1974 (GV. NRW. S. 1514), 
das zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes 
vom 16. September 2014 (GV. NRW. 
S. 547) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 
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1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe 
zu Kapitel 10 Abschnitt 3 wie folgt ge-
fasst: „Justizvollzug 93 bis 94“ 

 

2. § 5 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Buchstabe b wird folgender 
Buchstabe c eingefügt: 

 
„c) Staatsanwältinnen und 

Staatsanwälte,“ 
 

b) Die bisherigen Buchstaben c bis f 
werden die Buchstaben d bis g. 

 

 Unverändert 

3. In § 72 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 
werden die Wörter „, für Stellen der Ab-
teilungsleitung der Generalstaatsan-
waltschaften“ gestrichen. 

 

  

4. § 80 wird wie folgt geändert: 
 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden nach 
dem Wort „Vorsitzenden“ ein 
Komma und die Wörter „weiteren 
Richterinnen und Richtern“ einge-
fügt. 

 
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nach dem Wort „Vorsitzen-
den“ werden ein Komma und 
die Wörter „zwei weiteren 
Richterinnen oder Richtern“ 
eingefügt. 

 
bb) Folgender Satz wird ange-

fügt: 
 „Die Fachkammer (der Fach-

senat) kann im Einverständ-
nis der Beteiligten durch eine 
Richterin oder einen Richter 
entscheiden.“ 

 

  

5. Die §§ 93 und 94 werden aufgehoben. 
 

  

6. Die §§ 94a und 94b werden die §§ 93 
und 94. 

 

  

7. In § 113 Absatz 1 wird das Komma 
durch das Wort „und“ ersetzt und wer-
den die Wörter „und über die Bildung 
von Personalräten bei den Staatsan-

  



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 16. Wahlperiode Drucksache 16/10311 

 
 

76 

waltschaften gemäß § 94 Absatz 1“ ge-
strichen. 

 
Artikel 4 

Änderung der Freistellungs- und Ur-
laubsverordnung NRW 

 

 Artikel 4 
Änderung der Freistellungs- und Ur-

laubsverordnung NRW 
 

Die Freistellungs- und Urlaubsverordnung 
NRW vom 10. Januar 2012 (GV. NRW. 
S. 2, ber. S. 92), die zuletzt durch Verord-
nung vom 23. Juni 2015 (GV. NRW. S. 497) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

 Unverändert 

1. In § 14 werden die Wörter „gemäß 
§§ 6 a, 6 c des Landesrichtergesetzes“ 
gestrichen und die Wörter „der Hälfte“ 
durch die Angabe „30 Prozent“ ersetzt. 

  

2. § 16 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt ge-
fasst: „Richterinnen und Richter 
müssen die im Sinne von Satz 1 
zulässige Teilzeitbeschäftigung 
mindestens mit der Hälfte des re-
gelmäßigen Dienstes leisten.“ 

 
b) Die Wörter „(5) Die Freistellung 

oder Teilzeitbeschäftigung nach 
§ 3 des Pflegezeitgesetzes sind 
spätestens zwei Wochen vor Be-
ginn schriftlich zu beantragen.“ 
werden gestrichen. 

 

  

3. In § 18 Absatz 6 werden die Wörter 
„§ 6c Absatz 3 des Landesrichtergeset-
zes“ durch die Wörter „§ 9 Absatz 3 des 
Landesrichter- und Staatsanwältege-
setzes vom … (GV. NRW. S. …) in der 
jeweils geltenden Fassung“ ersetzt. 

 

  

Artikel 5 
Änderung des Gesetzes über den Lan-
desrechnungshof Nordrhein-Westfalen 

 

 Artikel 5 
Änderung des Gesetzes über den Lan-
desrechnungshof Nordrhein-Westfalen 

 
§ 5 Absatz 2 des Gesetzes über den Lan-
desrechnungshof Nordrhein-Westfalen vom 
19. Juni 1994 (GV. NRW. S. 428) wird wie 
folgt geändert: 
 

 Unverändert 

1. In Satz 1 wird das Wort „Landesrichter-
gesetz“ durch die Wörter „Landesrich-
ter- und Staatsanwältegesetz vom … 
(GV. NRW. S. …) in der jeweils gelten-
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den Fassung“ ersetzt. 
 
2. In den Sätzen 2 und 7 wird jeweils das 

Wort „Landesrichtergesetzes“ durch die 
Wörter „Landesrichter- und Staatsan-
waltsgesetzes“ ersetzt. 

 
Artikel 6 

Änderung des Verfassungsgerichtshof-
gesetzes 

 

 Artikel 6 
Änderung des Verfassungsgerichtshof-

gesetzes 
 

§ 8 Absatz 5 Satz 1 des Verfassungsge-
richtshofgesetzes vom 14. Dezember 1989 
(GV. NRW S. 708, ber. 1993 S. 588), das 
zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
3. Mai 2005 (GV. NRW. S. 498) geändert 
worden ist, wird wie folgt gefasst: 
 

 Unverändert 

„Für die Mitglieder kraft Amtes gelten die 
Vorschriften des Deutschen Richtergeset-
zes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. April 1972 (BGBl. I S. 713) in der 
jeweils geltenden Fassung und des Landes-
richter- und Staatsanwältegesetzes vom … 
(GV. NRW. S. …) in der jeweils geltenden 
Fassung auch für ihre Tätigkeit beim Ver-
fassungsgerichtshof.“ 
 

  

Artikel 7 
Änderung des Datenschutzgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
 

 Artikel 7 
Änderung des Datenschutzgesetzes 

Nordrhein-Westfalen 
 

In § 21 Absatz 3b Satz 2 des Datenschutz-
gesetzes Nordrhein-Westfalen in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom  
9. Juni 2000 (GV. NRW. S. 542), das zuletzt 
durch Gesetz vom 2. Juni 2015 (GV. NRW. 
S. 482) geändert worden ist, wird das Wort 
„Landesrichtergesetzes“ durch die Wörter 
„Landesrichter- und Staatsanwältegesetzes 
vom … (GV. NRW. S. …) in der jeweils gel-
tenden Fassung“ ersetzt. 
 

 Unverändert 

Artikel 8 
Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-

Westfalen 
 

 Artikel 8 
Änderung des Justizgesetzes Nordrhein-

Westfalen 
 

§ 8 Absatz 4 Satz 3 des Justizgesetzes 
Nordrhein-Westfalen vom 26. Januar 2010 
(GV. NRW. S. 30), das zuletzt durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2014 
(GV. NRW. S. 874) geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst: 

 Unverändert 
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„§ 2 des Landesbeamtengesetzes vom 
21. April 2009 (GV. NRW. S. 224) in der 
jeweils geltenden Fassung und § 2 Absatz 2 
bis 4 des Landesrichter- und Staatsanwäl-
tegesetzes vom … (GV. NRW. S. …) in der 
jeweils geltenden Fassung bleiben unbe-
rührt.“ 
 

  

Artikel 9 
Änderung der Verordnung über die Beru-

fung der ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richter für die nach dem Landes-

personalvertretungsgesetz zu bildenden 
Fachkammern (Fachsenate) 

 

 Artikel 9 
Änderung der Verordnung über die Beru-

fung der ehrenamtlichen Richterinnen 
und Richter für die nach dem Landes-

personalvertretungsgesetz zu bildenden 
Fachkammern (Fachsenate) 

 
§ 1 der Verordnung über die Berufung der 
ehrenamtlichen Richterinnen und Richter für 
die nach dem Landespersonalvertretungs-
gesetz zu bildenden Fachkammern (Fach-
senate) vom 9. September 2003 (GV. NRW. 
S. 567) wird wie folgt gefasst: 
 

 Unverändert 

„§ 1 
Zuständigkeit 

 

  

Die Präsidentin oder der Präsident des 
Oberverwaltungsgerichts für das Land 
Nordrhein-Westfalen beruft die ehrenamtli-
chen Richterinnen und Richter der nach 
§ 80 des Landespersonalvertretungsgeset-
zes vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. 
S. 1514) in der jeweils geltenden Fassung 
bei den Verwaltungsgerichten des ersten 
und zweiten Rechtszuges zu bildenden 
Fachkammern (Fachsenate) einschließlich 
der ehrenamtlichen Richterinnen und Rich-
ter nach § 30 Absatz 2 des Landesrichter- 
und Staatsanwältegesetzes vom … (GV. 
NRW. S. …) in der jeweils geltenden Fas-
sung. 
 

  

Artikel 10 
Änderung der Beamten- und Disziplinar-

zuständigkeitsverordnung JM 
 

 Artikel 10 
Änderung der Beamten- und Disziplinar-

zuständigkeitsverordnung JM 
 

Die Beamten- und Disziplinarzuständig-
keitsverordnung JM vom 4. Dezember 2007 
(GV. NRW. S. 652), die zuletzt durch Arti-
kel 19 der Verordnung vom 24. September 
2014 (GV. NRW. S. 647) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 
1. § 1 wird wie folgt geändert: 
 

 Unverändert 
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a) Die Überschrift wird folgt gefasst: 
 

  

„§ 1 
Dienstvorgesetzte Stelle“ 

 

  

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-
ter „Dienstvorgesetzte oder Dienst-
vorgesetzter“ durch die Wörter 
„dienstvorgesetzte Stelle“ ersetzt. 

  

c) Absatz 2 wird aufgehoben.   
d) Der bisherige Absatz 3 wird Ab-

satz 2 und die Wörter „Die Absät-
ze 1 und 2 gelten“ werden durch 
die Wörter „Absatz 1 gilt“ ersetzt. 

 

  

2. In § 4 Absatz 1 Satz 1 werden die Wör-
ter „§ 4 Abs. 1 Satz 1 Landesrichterge-
setz“ durch die Wörter „§ 2 Absatz 2 
des Landesrichter- und Staatsanwälte-
gesetzes vom … (GV. NRW. S. …) in 
der jeweils geltenden Fassung“ und das 
Wort „Dienstvorgesetzte“ durch die 
Wörter „dienstvorgesetzte Stellen“ er-
setzt. 

 

  

3. § 6 wird wie folgt geändert: 
 

  

a) Die Überschrift wird folgt gefasst: 
 

  

„§ 6 
Bestimmung der dienstvorgesetzten 
Stelle für andere Entscheidungen“ 

 

  

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

  

aa) Das Wort „Dienstvorgesetzte“ 
wird durch die Wörter 
„dienstvorgesetzte Stellen“ 
ersetzt. 

 

  

bb) Nummer 4 wird wie folgt ge-
fasst: 

  

„4. Entscheidungen nach 
den §§ 7 bis 10 Landes-
richter- und Staatsanwäl-
tegesetz, §§ 63 bis 72 
Landesbeamtengesetz 
sowie nach Teil 2 und 3 
der Freistellungs- und 
Urlaubsverordnung 
NRW,“ 
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cc) Nummer 9 wird wie folgt ge-
fasst: 

  

„9. Entscheidungen über die 
finanzielle Abgeltung von 
Mindesturlaub gemäß 
§ 19a Freistellungs- und 
Urlaubsverordnung 
NRW,“ 

 

  

dd) In Nummer 11 werden die 
Wörter „und der Beamtinnen 
und Beamten des höheren 
Dienstes“ gestrichen. 

 

  

c) In Absatz 2 wird das Wort „Dienst-
vorgesetzte“ durch die Wörter 
„dienstvorgesetzte Stellen“ ersetzt. 

 

  

4. In § 8 Absatz 1 Satz 1 wird das Wort 
„Dienstvorgesetzte“ durch die Wörter 
„dienstvorgesetzte Stellen“ ersetzt. 

 

  

5. § 10 wird wie folgt geändert: 
 

  

a) In Satz 1 wird das Wort „Dienstvor-
gesetzte“ durch die Wörter „dienst-
vorgesetzte Stellen“ ersetzt. 

 
b) In Satz 2 wird die Angabe „7“ durch 

die Angabe „8“ ersetzt. 
 

  

Artikel 11 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

 Artikel 11 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 bis 5 am 1. Januar 2016 in Kraft. 
 

 Unverändert 

(2) In Artikel 1 treten die §§ 46 bis 50  
am 1. Juli 2016 und die §§ 66 bis 99 am 
1. Januar 2017 in Kraft. 
 

  

(3) Artikel 3 tritt am 1. Juli 2016 in Kraft. 
 

  

(4) Artikel 5 und 7 treten am 1. Januar 2017 
in Kraft. 
 

  

(5) Die §§ 20 bis 21a des Landesrichterge-
setzes vom 29. März 1966 (GV. NRW. 
S. 217), das zuletzt durch Artikel 2 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, treten mit 
Ablauf des 30. Juni 2016 und die §§ 35 bis 
69 des Landesrichtergesetzes mit Ablauf 
des 31. Dezember 2016 außer Kraft. 
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Bericht 
 
 
A Allgemeines 
 
Die Landesregierung greift mit dem Gesetzentwurf folgenden Sachverhalt auf: 
 

Das Landesrichtergesetz stammt aus dem Jahr 1966 und wurde bislang nur verein-
zelt geändert. Vor allem die Regelungen zur Beteiligung der Richtervertretungen ent-
sprechen nicht mehr dem im öffentlichen Dienst etablierten Stand der Mitbestim-
mung. Gegenüber den Beteiligungsrechten der Personalvertretungen bleiben die 
Rechte der Richtervertretungen weit zurück. Eine Reform der richterlichen Beteili-
gungsrechte wird deshalb bereits seit längerem diskutiert. Nachdem für die Staats-
anwaltschaften mit der Novellierung des Landespersonalvertretungsgesetzes im Jahr 
2011 die Bildung von Personalvertretungen für Staatsanwältinnen und Staatsanwälte 
auch auf der örtlichen Ebene ermöglicht wurde, ist nunmehr für alle Angehörigen der 
Justiz und damit auch für die Richterschaft ein zeitgemäßes Mitbestimmungsrecht zu 
schaffen, das dem personalvertretungsrechtlichen Niveau entspricht. Dabei gilt es ei-
ne unterschiedliche Ausgestaltung der Beteiligungsrechte zwischen Richterschaft und 
Staatsanwaltschaft zu vermeiden. Des Weiteren sind die dienstrechtlichen Regelun-
gen des Landesrichtergesetzes fortzuentwickeln und vor allem um flexiblere Teilzeit-
beschäftigungsmodelle, wie sie für die Landesbeamtinnen und Landesbeamten und 
somit auch für die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte bereits seit längerem beste-
hen, zu ergänzen. Modernisierungsbedürftig sind ferner die Vorschriften über die 
Richterdienstgerichte. 

 
Die bestehenden Regelungen sollen deshalb umfassend novelliert werden. Zudem soll - der 
Bedeutung des Berufsstandes Rechnung tragend - ein eigenständiges Landesrichter- und 
Staatsanwältegesetz geschaffen werden, durch das Richterinnen und Richter sowie Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte so weit wie möglich – vor allem hinsichtlich der Ausgestal-
tung der Mitbestimmung – erstmals in einem Regelwerk zusammengeführt werden. 
 
Folgende Bereiche sollen mit dem Gesetz geregelt werden: 
 

 Beteiligungsrechte in den Gerichten und Staatsanwaltschaften für Richterinnen und 
Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, 

 Fortentwicklung des Dienstrechts der Richterinnen und Richter (flexible Arbeitszeit-
modelle zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit der Einfüh-
rung einer Familienpflegeteilzeit sowie der Möglichkeit der unterhälftigen Teilzeit wäh-
rend der Elternzeit), 

 Hinausschieben des Eintritts in den Ruhestand bis zum Erreichen der Regelalters-
grenze von 67 Jahren für die Richterinnen und Richtern der Geburtsjahrgänge vor 
1964, 

 Mitwirkung der Rechtsanwaltschaft an den dienstgerichtlichen Entscheidungen bei 
den Richterdienstgerichten. 

 
Auf die Umsetzung weitergehender Modelle einer selbstverwalteten Justiz soll verzichtet 
werden, da solche Maßnahmen nicht ohne Änderung der verfassungsrechtlichen Rahmen-
bedingungen möglich wären. 
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B Beratungsverfahren 
 
Durch Beschluss des Plenums wurde am 2. September 2015 der Gesetzentwurf der Landes-
regierung zur alleinigen Beratung an den Rechtsausschuss überwiesen. 
 
Bereits in der Sitzung des Ausschusses am 26. August 2015 (vgl. Ausschussprotokoll 
16/969) erfolgte die einvernehmliche Verständigung auf ein Beratungsverfahren. 
 
In der Sitzung des Rechtsausschusses am 23. September 2015 wurde der Gesetzentwurf 
erstmals zur Beratung aufgerufen (vgl. Ausschussprotokoll 16/1010). In der Sitzung erbat der 
Abg. Dirk Wedel (FDP) bei der Landesregierung die Vorlage eines Berichtes zu dem soge-
nannten „gemeinsamen Angelegenheiten“, die auf der Ebene des Justizministeriums behan-
delt wurden. Der Bericht wurde als Vorlage 16/3300 verteilt und floss in die weiteren Bera-
tungen mit ein. 
 
In der Sitzung am 23. Oktober 2015 hörte der Ausschuss die folgenden Sachverständigen im 
Wege einer öffentlichen Anhörung an: 
 

Sachverständige Stellungnahme 

Johannes Riedel 
Präsident des OLG Köln a. D., Bornheim-Roisdorf 
 

16/3064 

Prof. Dr. Klaus Joachim Grigoleit 
Technische Universität Dortmund 
 

--- 

Prof. Dr. Johanna Schmidt-Räntsch 
Bundesgerichtshof Karlsruhe 
 

16/3112 

Christian Friehoff 
Deutscher Richterbund 
- Bund der Richter und Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen e.V. - 
Landesverband Nordrhein-Westfalen 
Amtsgericht Rheda-Wiedenbrück 
 

16/3077 

Dr. Ulrich Freudenberg 
Richterverein der Sozialgerichtsbarkeit Nordrhein-Westfalen e.V. 
Essen 
 

Dr. Carsten Günther 
Vereinigung der Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen 
des Landes Nordrhein-Westfalen, Leipzig 
 

16/3063 

Hendrik Erkelenz  
Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Essen 
 

16/3086 
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Sachverständige Stellungnahme 

Felix Helmbrecht 
Neue Richtervereinigung 
- Zusammenschluss von Richterinnen und  
Richtern, Staatsanwältinnen und  
Staatsanwälten e.V. -, Düsseldorf 
 

16/3062 

Bund Deutscher Finanzrichterinnen und Finanzrichter 
Landesverband Nordrhein-Westfalen, Köln 
 

--- 

Jens Marek Pletsch  
Richterbund der Arbeitsgerichtsbarkeit Nordrhein-Westfalen, Düs-
seldorf 
 

16/3074 

Johannes Kirchhoff  
Amtsrichterverband 
Verband zur Förderung der Rechtspflege und  
der Unabhängigkeit von Richtern am  
Amtsgericht e.V., Münster 
 

--- 

Klaus Plattes  
Deutsche Justiz-Gewerkschaft 
Landesverband Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf 
 

16/3071 

Deutscher Juristinnenbund e.V.  
Vereinigung der Juristinnen,  
Volks- und Betriebswirtinnen, Berlin 
 

16/3070 

 
Wegen des Verlaufs der Anhörung wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf das Aus-
schussprotokoll 16/1030 verwiesen. 
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In der Sitzung des Rechtsausschusses am 18. November 2015 erfolgte die Auswertung der 
Anhörung (vgl. Ausschussprotokoll 16/1069): 
 
Abg. Jens Kamieth (CDU) hob dabei für seine Fraktion hervor, dass die Zahl der Freistellun-
gen für die Vertretungen der Richterinnen und Richter durch die neuen Regelungen sicher-
lich erhöht werden müssen, und er deshalb daran zweifle, dass die Regelungen in dem Ge-
setzentwurf haushaltsneutral umzusetzen seien. Im Übrigen nahm er u.a. Bezug auf die Stel-
lungnahmen von Prof. Dr. Schmidt-Räntsch, Prof. Dr. Grigoleit und die des Deutschen Rich-
terbundes und verwies darauf, dass deren Positionen zu den Aufgaben der Präsidialräte, der 
Fortbildungspflicht und den Regelungen zum Hinausschieben der Altersgrenzen beden-
kenswert seien. 
 
Abg. Dirk Wedel (FDP) konstatierte u.a., dass durch die Anhörung die verschiedenen Positi-
onen der unterschiedlichen Berufsverbände zu Fragen der Selbstverwaltung der Justiz deut-
lich geworden seien. Die Position der Sachverständigen Prof. Dr. Schmidt-Räntsch zur Fort-
bildungspflicht sei ebenfalls bedenkenswert. Zudem sei erkennbar, dass es bei Freistellun-
gen für die Vertretungen der Richterinnen und Richter einen höheren Bedarf geben werde. 
Der Sachverständige Riedel habe zur Frage der Beurteilungen eine bemerkenswerte Positi-
on zur Verlagerung der Entscheidung auf Gremien vertreten. 
 
Abg. Dagmar Hanses (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) stellte u.a. fest, dass sie wahrgenom-
men habe, dass sämtliche Sachverständige den Gesetzentwurf grundsätzlich begrüßen. 
 
Abg. Sven Wolf (SPD) verwies u.a. besonders auf die unterschiedlichen Positionen der 
Sachverständigen zu den „gemeinsamen Angelegenheiten“ gemäß § 48 Abs. 5 des Ent-
wurfs. Der eher pragmatische Vorschlag seitens der Deutschen Justiz-Gewerkschaft könne 
aus Sicht seiner Fraktion in die richtige Richtung gehen. 
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Die abschließende Beratung und Abstimmung fanden in der Sitzung am 25. November 2015 
statt (vgl. zum Verlauf der Beratungen das Ausschussprotokoll 16/1094). 
 
Dazu legten die Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN folgenden gemeinsa-
men Änderungsantrag vor: 

 
Artikel 1 des Gesetzentwurfs wird wie folgt geändert:  
 

1. § 7 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 
„Bei der Entscheidung über die Verwendung der Richterin oder des Richters 
in einem anderen Gericht desselben Gerichtszweigs sind die persönlichen 
und familiären Belange der Richterin oder des Richters zu berücksicht i-
gen." 
 

2. § 105 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 105 
Inkrafttreten, Berichtspflicht 

 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Satzes 2 am 1. Januar 2016 in 
Kraft. Die §§ 46 bis 50 treten am 1. Juli 2016 und die §§ 66 bis 99 am 1. Ja-
nuar 2017 in Kraft. 

(2) Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 
2019 über die mit diesem Gesetz gemachten Erfahrungen hinsichtlich der 
Möglichkeit des Hinausschiebens des Eintritts in den Ruhestand, der Re-
gelungen über die Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung, der Neugestal-
tung der Beteiligungsrechte sowie der Mitwirkung ehrenamtlicher Richte-
rinnen und Richter aus der Rechtsanwaltschaft in den Richterdienstge-
richten." 
 
 

Begründung:  
 
Zu § 7 Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus familiären Gründen: 
 
Die mit dem Änderungsantrag verfolgte Ergänzung von Absatz 3 greift die im 
Rahmen der Sachverständigenanhörung geäußerte Kritik am sogenannten Zu-
stimmungserfordernis bei Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung aus familiären 
Gründen auf. Nach bislang geltender Rechtslage kann ein Antrag auf Teilzeitbe-
schäftigung oder Beurlaubung aus familiären Gründen nur genehmigt werden, 
wenn die Richterin oder der Richter zugleich zustimmt, mit Beginn oder bei Än-
derung der Teilzeitbeschäftigung und beim Übergang zur Vollzeitbeschäftigung 
auch in einem anderen Gericht desselben Gerichtszweiges bzw. in einem ande-
ren Richteramt desselben Gerichtszweiges verwendet zu werden (vgl. § 6a Ab-
satz 3 des Landesrichtergesetzes). 
 
Der Gesetzentwurf der Landesregierung beschränkt das Zustimmungserforder-
nis ohnehin bereits insoweit, als § 7 Absatz 3 auf die bisher erforderliche Zu-
stimmung zur Verwendung „in einem anderen Richteramt" verzichtet und ein 
Zustimmungserfordernis bei Teilzeitbeschäftigung und Beurlaubung während 
der Eltern- und Pflegezeit nicht vorgesehen ist. Die in der Sachverständigenan-
hörung gewonnenen Erkenntnisse geben allerdings Anlass zu einer Ergänzung 
des Absatzes 3: 
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Da Versetzungen und Abordnungen von Planrichterinnen und -richtern nicht ohne 
deren Zustimmung möglich sind, bleibt die Zustimmung in § 7 Absatz 3 — auch in 
einem anderen Gericht desselben Gerichtszweiges verwendet zu werden —
notwendig, um den durch die genehmigte Teilzeitbeschäftigung oder Beurlaubung 
bewirkten Folgen bei der ordnungsgemäßen Besetzung der Gerichte vor allem in 
einem großen Flächenland wie Nordrhein-Westfalen zu begegnen. Um dem be-
rechtigten Interesse der von der Regelung betroffenen Richterinnen und Richtern 
an einem wohnortnahen Einsatz nach Beendigung der Teilzeitbeschäftigung oder 
Beurlaubung gerecht zu werden, stellt der nunmehr angefügte Satz 2 klar, dass 
bei der Entscheidung über die Verwendung der Richterin oder des Richters ihre 
bzw. seine persönlichen und familiären Belange zu berücksichtigen sind. Es han-
delt sich hierbei um eine Konkretisierung der allgemeinen Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn. Dieser hat — insbesondere im Lichte von Artikel 6 Absatz 1 des 
Grundgesetzes — im Rahmen seiner Personalplanung und -steuerung die famili-
ären Belange der Betroffenen mit besonderem Gewicht in die Abwägung bei der 
Entscheidung über die Verwendung der Richterin oder des Richters einzustellen.  
 
Zu § 105 Inkrafttreten, Berichtspflicht: 
 
In § 105 wird eine Berichtspflicht der Landesregierung aufgenommen. Sie beschränkt 
sich allerdings auf die mit dem Gesetz eingeführten (wesentlichen) Neuerungen, die 
in Absatz 2 abschließend benannt werden. Die Berichtspflicht besteht bis zum 31. 
Dezember 2019, da die Bestimmungen über die Mitwirkung ehrenamtlicher Rich-
terinnen und Richter aus der Rechtsanwaltschaft in den Richterdienstgerichten 
am 1. Januar 2017 in Kraft treten und somit erst zum Ende des Jahres 2019 aus-
sagekräftige Erfahrungen vorliegen dürften. 

 
Zu Beginn der Beratungen ergänzten der Abg. Wolf (SPD) und die Abg. Hanses (BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN) den Änderungsantrag noch mündlich in folgender Form und: 
 

In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 105 wie folgt gefasst: „Inkrafttreten, Be-
richtspflicht“. 
 
Gründe: 
Es handelt sich um eine Folgeänderung, die durch die beabsichtigte Neufassung des 
§ 105 erforderlich geworden ist.  

 
Beide kündigten an, dass ihre Fraktionen dem Gesetzentwurf zustimmen werden, da es sich 
um einen guten Entwurf handele, der das Dienstrecht für Richterinnen und Richter, sowie 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte nach 50 Jahren grundständig modernisiere. 
 
Abg. Haardt (CDU) kündigte im Rahmen der Aussprache die Enthaltung seiner Fraktion an. 
Zwar habe der Gesetzentwurf einige positive Elemente, allerdings seien die Erkenntnisse 
aus der Anhörung nur unzureichend umgesetzt worden. Zudem sei zu kritisieren, dass die 
mit dem Änderungsantrag eingeführte Berichtspflicht an den Landtag sich nicht auf den ge-
samten Gesetzentwurf, sondern lediglich auf die neu eingeführten Elemente beschränke. 
 
Abg. Wedel (FDP) kündigte für seine Fraktion ebenfalls Stimmenthaltung an. Er begründete 
dies u.a. damit, dass die Erkenntnisse aus der Anhörung, insbesondere die Anregungen der 
Sachverständigen Prof. Dr. Schmidt-Räntsch, nicht berücksichtigt worden seien. Zudem ha-
be die Deutsche Justiz-Gewerkschaft einen sehr bedenkenswerten Vorschlag zu § 48 Abs. 5 
des Entwurfs gemacht, der nicht berücksichtigt wurde und das - obwohl eine Vielzahl von 
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Sachverständigen zu der Behandlung der sogenannten „gemeinsamen Angelegenheiten“ 
Stellung bezogen haben. 
 
Abg. Schulz (PIRATEN) kritisierte, dass die Chance vertan wurde, einen Richterwahlaus-
schuss einzuführen. Dies sei ein wesentlicher Kritikpunkt in der Anhörung gewesen, der aus 
Sicht seiner Fraktion hätte umgesetzt werden müssen. 
 
 
D Abstimmung 
 
In der Sitzung des Rechtsausschusses am 25. November 2015 wurde zunächst über den 
o.g. ergänzten Änderungsantrag abgestimmt. Mit den Stimmen der Fraktionen der SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der CDU und der FDP bei Ent-
haltung der Fraktionen der PIRATEN wurde dieser angenommen. 
 
In der Schlussabstimmung über den Gesetzentwurf in der durch die Annahme des Ände-
rungsantrages geänderten Fassung wurde dieser mit den Stimmen der Fraktionen der SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der PIRATEN bei Ent-
haltung der Fraktionen der CDU und der FDP angenommen. 
 
 
 
 
 
Dr. Ingo Wolf 
- Vorsitzender - 
 


